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Sehr geehrte Damen und Herren,

bereits seit dem 1. Mai 2011 ist das Bestehen der notariellen Fachprüfung eine der Vor
aussetzungen für den Zugang zum Anwaltsnotariat. Im Rahmen der Gesetzesänderun
gen zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts wurden mit Wirkung zum 1. Au
gust 2021 und 1. Januar 2022 auch zahlreiche Vorschriften im Zusammenhang mit der 
notariellen Fachprüfung geändert. Insbesondere wird nun die Möglichkeit vorgesehen, 
die schriftliche Prüfung auch elektronisch erbringen zu können.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die Zugangsregelungen zum Anwalts
notariat und die gesetzlichen Änderungen zur notariellen Fachprüfung verschaffen. 
Insbesondere sollen die häufigsten in diesem Zusammenhang auftretenden Fragen 
beantwortet werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die notarielle Fach
prüfung gelegt, der das Kapitel IV gewidmet ist. 

Fragen zu Einzelheiten der Ausschreibung von Notarstellen und zu den Voraussetzun
gen für die Bestellung als Notarin oder Notar beantworten Ihnen die örtlichen Notar
kammern oder die zuständigen Stellen der Landesjustizverwaltungen. Anschriften und 
Telefonnummern finden Sie in Kapitel V dieser Broschüre.

Im Anhang finden Sie ferner eine Sammlung der für den Zugang zum Anwaltsnotariat 
maßgeblichen Rechtsgrundlagen.

Das Prüfungsamt für die notarielle Fachprüfung bei der Bundesnotarkammer steht 
Ihnen gern für jegliche Fragen rund um die notarielle Fachprüfung zur Verfügung.  
Aktuelle Informationen dazu finden Sie auch auf der Internetseite des Prüfungsamtes 
(www.pruefungsamt-bnotk.de). Zögern Sie nicht, uns direkt anzusprechen. Wir helfen 
Ihnen gern.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Wolke, Leiter des Prüfungsamtes

Grußwort
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I

Einrichtung und Ausschreibung 
neuer Anwaltsnotarstellen

Das Anwaltsnotariat besteht in den Ländern Berlin, Bre
men, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie 
in Teilen von Nordrhein-Westfalen (Oberlandesgerichts
bezirk Hamm, rechtsrheinische Gebiete des Landgerichts
bezirks Duisburg und des Amtsgerichtsbezirks Emmerich). 
Im übrigen Bundesgebiet werden Notarinnen und Notare 
ausschließlich zur hauptberuflichen Amtsausübung be
stellt. Der Zugang zum hauptberuflichen Notaramt soll 
nicht Gegenstand dieser Broschüre sein.

Sowohl im Bereich des hauptberuflichen Notariats als 
auch in den Gebieten des Anwaltsnotariats werden gemäß 
§ 4 Bundesnotarordnung (BNotO) nur so viele Notarinnen 
und Notare bestellt, wie es den Erfordernissen einer ge
ordneten Rechtspflege entspricht. Dabei sind das Bedürf
nis nach einer angemessenen Versorgung der Rechtsu
chenden mit notariellen Leistungen und die Wahrung 
einer geordneten Altersstruktur des Notariats zu berück
sichtigen (sog. Bedürfnisprinzip).

Der Bedarf an Notarstellen wird von der jeweiligen Lan
desjustizverwaltung im Rahmen ihres Organisationsermes
sens mithilfe der sog. Bedürfniszahl  (auch »Bedarfszahl« 
oder »Messzahl« genannt) errechnet. Die Bedürfniszahl ist 
die Zahl der Notariatsgeschäfte, die eine Anwaltsnotarin 
bzw. ein Anwaltsnotar im Jahr mindestens abwickeln sollte, 
damit die angemessene notarielle Versorgung der Recht
suchenden sowie die wirtschaftliche Grundlage und die 
ausreichende Erfahrungsbasis für die einzelne Notarin 
bzw. den einzelnen Notar gewährleistet sind. 

Die Bedürfniszahlen sind in den Verwaltungsvorschriften 
der Bundesländer mit Anwaltsnotariat geregelt und wei
chen von Land zu Land voneinander ab, wobei in einigen 
Ländern eine unterschiedliche Gewichtung je nach Art der 
Urkundsgeschäfte erfolgt. Zur Ermittlung des Bedarfs wird 
in fast allen Ländern der Durchschnitt der gemäß § 7 Dien

stordnung für Notarinnen und Notare (DONot) in die Ur
kundenrolle einzutragenden Notariatsgeschäfte der letz
ten Jahre im jeweiligen Amtsgerichtsbezirk durch die 
Bedürfniszahl geteilt. Liegt die Zahl der Notarinnen und 
Notare unter dem Ergebnis dieser Berechnung, werden 
die fehlenden Stellen für den gesamten Amtsgerichtsbe
zirk ausgeschrieben. Die Ausschreibung von Notarstellen 
liegt  jedoch in jedem Fall im Organisationsermessen der 
Landesjustizverwaltungen. Zur Sicherung einer geordne
ten Altersstruktur im Amtsgerichtsbezirk können in eini
gen Bundesländern über den errechneten Bedarf hinaus 
weitere Stellen ausgeschrieben werden. 

Die Einzelheiten regeln die jeweiligen Verwaltungsvor
schriften der Länder.

Notarstellen werden regelmäßig in dem jeweiligen Verkün-
dungsblatt der Landesjustizverwaltung (Amtsblatt, Justiz
ministerialblatt, Staatsanzeiger usw.) ausgeschrieben. Da 
die Zahl der auszuschreibenden Notarstellen von der teil
weise stark schwankenden Zahl der Urkundsgeschäfte im 
Amtsgerichtsbezirk und der nicht absehbaren Zahl der 
Fälle eines vorzeitigen Ausscheidens amtierender Notarin
nen und Notare abhängt, erscheinen vertretbare Progno
sen über bevorstehende Ausschreibungen von Notarstel
len über mehrere Jahre hinweg kaum möglich. 

Weitere Auskunft und Informationen erteilen Ihnen hierzu 
die Landesjustizverwaltungen oder Notarkammern für den 
von Ihnen in Aussicht genommenen Amtsbereich, deren 
Anschriften und Telefonnummern Sie in Kapitel V der Bro
schüre finden.
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II

Voraussetzungen für den 
Zugang zum Anwaltsnotariat

Die Voraussetzungen für die Notarbestellung im Anwalts
notariat sind in den § § 5 und 5b BNotO geregelt. Wegen 
des Bedürfnisprinzips begründen die Vorschriften grund
sätzlich jedoch auch dann keinen Anspruch auf die Notar
bestellung, wenn Sie die folgenden allgemeinen und be
sonderen Voraussetzungen erfüllt haben. 

Den Nachweis darüber, dass die vorgenannten Voraus-
setzungen für die Notarbestellung kumulativ vorliegen, 
müssen Sie grundsätzlich bis zum Ablauf der mit der 
Ausschrei bung bekannt gegebenen Bewerbungsfrist er
bracht haben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. 

Eine Ausnahme stellt der Nachweis der Praxisausbildung 
dar, denn anders als die übrigen Voraussetzungen kann 
die Praxisausbildung auch noch zwischen dem Ende der 
Bewerbungsfrist und der Notarbestellung durchlaufen 
werden.

1.	 Allgemeine	Voraussetzungen	 
(Eignung für das notarielle Amt)

Die Bestellung zur Anwaltsnotarin oder zum Anwaltsnotar 
setzt – wie im hauptberuflichen Notariat – voraus, dass Sie 
zunächst die allgemeinen Bestellungsvoraussetzungen 
(die Eignung zum notariellen Amt) gemäß § 5 BNotO erfüllt 
haben. 

Besondere Voraussetzungen
(weitere Voraussetzungen für Anwaltsnotare)

Allgemeine 
 Erfahrungszeit

§ 5b Abs. 1 
Nr. 1 BNotO

Örtliche 
 Erfahrungszeit

§ 5b Abs. 1 
Nr. 2 BNotO

Bestehen der 
 notariellen 

 Fachprüfung
§ 5b Abs. 1 

Nr. 3 BNotO

Fortbildungs
veranstaltungen 

§ 5b Abs. 1 
Nr. 4 BNotO

Praxisausbildung 
§ 5b Abs. 4 

BNotO

Allgemeine Voraussetzungen
(Eignung für das notarielle Amt)

Persönliche Eignung 
§ 5 Abs. 2 BNotO

Altersrgrenze 
§ 5 Abs. 4 BNotO

Befähigung zum Richteramt 
§ 5 Abs. 5 BNotO
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a.	 Persönliche	Eignung

Gemäß § 5 Abs. 1 BNotO müssen Sie zunächst nach Ihrer 
Persönlichkeit für das notarielle Amt geeignet sein. Nach 
der Neufassung ist gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BNotO per
sönlich insbesondere nicht geeignet, wer sich eines Verhal
tens schuldig gemacht hat, dass ihn oder sie zur Amts- 
ausübung unwürdig erscheinen lässt (Nr. 1), aus gesund
heitlichen Gründen nicht nur vorübergehend zur Amtsaus
übung unfähig ist (Nr. 2) oder sich im Vermögensverfall 
befindet (Nr. 3). Die BNotO verlangt von der Notarin bzw. 
dem Notar darüber hinaus u. a. Unabhängigkeit (§ § 1,  
14 Abs. 1 Satz 2 BNotO), Gewissenhaftigkeit (§ 14 Abs. 1 
BNotO), Unparteilichkeit (§ 14 Abs. 1 Satz 2), Redlichkeit und 
Rechtmäßigkeit (§ § 14 Abs. 2, 67 Abs. 1 Satz 2 BNotO), die 
Fähigkeit, die Rechtsuchenden auf dem Gebiet der vorsor
genden Rechtspflege zu betreuen (§ § 14 Abs. 1 Satz 2, 24 
BNotO), die Wahrung der verfassungsmäßigen Ordnung 
(§ § 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 Satz 1 BNotO) und der Berufswürde 
(§ 14 Abs. 3 BNotO). Hat die Justizverwaltung bei pflichtge
mäßer Prüfung aller ihr zur Verfügung stehenden Erkennt
nisse begründete Zweifel, dass Sie die Aufgaben und 
Pflichten des Notaramts gewissenhaft erfüllen werden, 

darf sie Sie nicht oder noch nicht zur Notarin bzw. zum 
Notar bestellen. Zweifel können sich auch aus dem äuße
ren Verhalten ergeben, z. B. aus früherem beruflichem 
oder außerberuflichem Fehlverhalten, sofern sich daraus 
noch Schlüsse auf den Zeitpunkt ziehen lassen, zu dem 
über die Bestellung zu befinden ist. Sie haben dabei der 
Bestellungsbehörde zur Ermöglichung der Prüfung Aus
kunft u. a. über anwaltsgerichtliche Maßnahmen, strafge
richtliche Verurteilungen und laufende oder abgeschlos
sene Ermittlungsverfahren zu erteilen. 

Ihre Nebentätigkeiten, Anstellungsverhältnisse und gesell
schaftsrechtlichen Beteiligungen sind der Behörde eben
falls anzuzeigen. Solche Bindungen, die eine Notarin bzw. 
ein Notar nach § § 8, 9 BNotO nicht eingehen darf, stehen 
der Notarbestellung entgegen, wenn Sie sich nicht ver
pflichten, diese im Fall der Notarbestellung aufzugeben, 
und die Erfüllung dieser Pflicht vor der Bestellung nachwei
sen. Das gilt z. B. für das Anstellungsverhältnis zu einem 
anderen Rechtsanwalt bzw. Rechtsanwältin, mit dem nota
riellen Amt unvereinbare Gesellschaftsbeteiligungen, nicht 
genehmigungsfähige Nebentätigkeiten und mit dem nota
riellen Amt unvereinbare Bürogemeinschaften.

Allgemeine Voraussetzungen

Befähigung zum Richteramt 
§ 5 Abs. 5 BNotO

Zweite juristische Staatsprüfung 
• Kein unwürdiges Verhalten
• Keine gesundheitlichen 

Gründe
• Kein Vermögensverfall 

• Unabhängigkeit 
• Gewissenhaftigkeit 
• Redlichkeit
• Fähigkeit, auf dem Gebiet der 

vorsorgenden Rechts pflege  
zu betreuen 

• Wahrung der verfassungs- 
mäßigen Ordnung  
und Berufswürde 

• Bindungen nach § § 8, 9 BNotO 
dürfen nicht bestehen bzw. 
müssen bis zum Bestellungs-
zeitpunkt auf gehoben sein

Persönliche Eignung 
§ 5 Abs. 2 BNotO

Altersgrenze 
§ 5 Abs. 4 BNotO

60 Jahre bei erstmaliger Bestellung 
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b.	 Altersgrenze

Sie können nicht erstmals zur Notarin oder zum Notar be
stellt werden, wenn Sie bei Ablauf der Bewerbungsfrist 
bereits das 60.	Lebensjahr	vollendet haben (§ 5 Abs. 4 
BNotO). Eine erneute Bestellung, z. B. nach Verlust des no
tariellen Amtes infolge Wechsels der Zulassung als Rechts
anwalt (§ 47 Nr. 4 BNotO), ist jedoch auch zwischen dem 
60. und 70. Lebensjahr noch möglich.

c.	 Befähigung	zum	Richteramt

Darüber hinaus müssen Sie gemäß § 5 Abs. 5 BNotO die 
Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richter
gesetz (DRiG) haben. Die Befähigung zum Richteramt er
langt, wer die zweite juristische Staatsprüfung (§ 5 DRiG) 
bestanden hat. Europäische Hochschulabschlüsse reichen 
nicht aus, da gemäß § 5 Abs. 5 Satz 2 BNotO das Berufs
qualifikationsfeststellungsgesetz nicht anzuwenden ist. 
Ebenso wenig sind andere juristische Abschlüsse oder al
lein die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ausreichend.

2.	 Weitere	Voraussetzungen	für	
Anwaltsnotare

Ihre Bestellung zur Anwaltsnotarin bzw. zum Anwaltsnotar 
setzt voraus, dass Sie auch die weiteren Voraussetzungen 
nach § 5b BNotO erfüllt haben.

a.	 Allgemeine	Erfahrungszeit	(5	Jahre)

Nach § 5b Abs. 1 Nr. 1 BNotO können Sie zur Anwaltsnota
rin oder zum Anwaltsnotar nur bestellt werden, wenn Sie 
bei Ablauf der Bewerbungsfrist mindestens fünf	Jahre in 
nicht unerheblichem Umfang für verschiedene Auftragge
ber rechtsanwaltlich tätig gewesen sind. 

Durch diese Frist soll sichergestellt werden, dass Sie mit 
der Praxis der Rechtsbesorgung vertraut sind und Erfah
rung mit dem rechtsuchenden Bürger besitzen. Eine Be
freiung von der Einhaltung der Frist ist in der Praxis auf 
seltene Ausnahmefälle wie z. B. den Fall beschränkt, dass 
Ihnen nur noch wenige Monate fehlen und es als unzu
mutbare Härte erschiene, wenn die Justizverwaltung auf 
die Einhaltung der Erfahrungszeit bestünde.

Die allgemeine Erfahrungszeit nach § 5b Satz 1 Nr. 1 BNotO 
beginnt i. d. R. mit der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, 
d. h. mit Aushändigung der Zulassungsurkunde ge mäß 
§ 12 Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO). 

Besondere Voraussetzungen  
(weitere Voraussetzungen für Anwaltsnotare)

Allgemeine 
 Erfahrungszeit

§ 5b Abs. 1
Nr. 1 BNotO

Örtliche 
 Erfahrungszeit

§ 5b Abs. 1
Nr. 2 BNotO

Bestehen der 
 notariellen 

 Fachprüfung
§ 5b Abs. 1

Nr. 3 BNotO

Fortbildungs
veranstaltungen 

§ 5b Abs. 1
Nr. 4 BNotO

Praxisausbildung 
§ 5b Abs. 4 BNotO

Mind.	5	Jahre	 
RA Tätigkeit 

in nicht unerheb-
lichem Umfang 

für verschie dene 
Auftraggeber

Mind.	3	Jahre	
 RATätigkeit 

ohne Unterbrechung 
in dem in Aus

sicht genommenen 
 Amtsbereich

Schriftliche 
und mündliche	

Prüfung 

15	Std.	jährlich	
ab dem auf das 
Bestehen der 

 notariellen Fach
prüfung folgenden 

Kalenderjahr

160	Std.	 
Reduzierung auf 
bis zu 80 Std. ist 

 möglich
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aa) Besonderheiten

Eine bloße fünfjährige Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
ist allerdings nicht ausreichend, vielmehr müssen Sie eine 
in nicht unerheblichem Umfang ausgeübte anwaltliche 
Tätigkeit für mehrere Auftraggeber nachweisen. Die aus
geübten Rechtsgebiete Ihrer Rechtsanwaltstätigkeit wäh
rend der Zulassung spielen hierbei keine Rolle. Eine Tätig
keit als Syndikusrechtsanwalt vermittelt diese Erfahrung 
grundsätzlich nicht hinreichend. Syndikusrechtsanwälte, 
die in einem ständigen Dienstverhältnis zu einem (nicht 
anwaltlichen) Arbeitgeber stehen, können die allgemeine 
Wartezeit jedoch erfüllen, wenn sie beispielsweise neben
beruflich über einen Zeitraum von fünf Jahren in nicht un-
erheblichem Umfang für mehrere Auftraggeber anwalt
lich tätig waren. Die Einschätzung, ob im Einzelfall Ihre 
anwaltliche Tätigkeit in nicht unerheblichem Umfang aus
geübt wurde, trifft die zuständige Justizbehörde.

bb)	 Verkürzungen	

Obwohl die fünfjährige Erfahrungszeit als Regelvorausset
zung ausgestaltet ist, müssen Verkürzungen von der Regel 
schon aus Gründen der Gleichbehandlung aller Bewer
bungen auf seltene Ausnahmefälle beschränkt bleiben. 
Sie kommen grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn an
gesichts eines außergewöhnlichen Sachverhalts die Ver
kürzung der Regelzeiten aus Gerechtigkeitsgründen oder 
aus Bedarfsgründen zwingend erscheint, was ausnahms
weise auch zur Durchsetzung der Bestenauslese der Fall 
sein kann. Zwingende Bedarfsgründe sind dabei grund
sätzlich »im Sinne eines Notstandes der Versorgung der 
Bevölkerung mit notarieller Dienstleistung« zu verstehen. 
Verwaltungsvorschriften können die Verkürzung der allge
meinen Wartezeit bei schwerbehinderten Menschen 
vorsehen (vgl. § 129 SGB IX). Die Verkürzung kann im Ein
zelfall bei besonderer Härte erfolgen, aber nur, wenn die 
Schwerbehinderung die juristische Ausbildung tatsächlich 
belastet oder beeinträchtigt hat.

cc) Ausfallzeiten, Unterbrechungen oder  
Einschränkungen der Tätigkeit

Bei der allgemeinen Erfahrungszeit bleiben gemäß § 5b 
Abs. 2 Satz 1 BNotO Unterbrechungen der Tätigkeit auf
grund von Ereignissen des täglichen Lebens, etwa Urlaub 
oder kürzere Erkrankungen, außer Betracht. Unterbre
chungen dieser Art sollen nach dem Willen des Gesetzge
bers nicht zu einer Verlängerung der nach § 6 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 BNotO erforderlichen Erfahrungszeit führen.

Auf Antrag werden gemäß § 5b Abs. 2 Satz 2 BNotO Unter
brechungen oder Einschränkungen der anwaltlichen Tä
tigkeit wegen Schwangerschaft oder Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen	 nahen	 Angehörigen  
(§ 7 Pflegezeitgesetz) bis zu einer Gesamtdauer von einem 
Jahr auf die allgemeine Erfahrungszeit angerechnet. Die 
Zeit, in der der Anwaltsberuf in nicht unerheblichem Um
fang ausgeübt worden sein muss, verkürzt sich sodann 
um bis zu ein Jahr. Der Verzicht auf die anwaltliche Zulas
sung ist nicht erforderlich. Eine weiter gehende Anrech
nung der Erfahrungszeit würde jedoch nach Auffassung 
des Gesetzgebers den mit der Zugangsvoraussetzung ver
bundenen Zweck infrage stellen. 

b.	 Örtliche	Erfahrungszeit	(3	Jahre)

Neben der fünfjährigen allgemeinen Erfahrungszeit setzt 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BNotO voraus, dass Sie eine umfangreiche 
rechtsanwaltliche Tätigkeit für verschiedene Auftraggeber 
während eines Zeitraums von mindestens drei	Jahren vor 
Ablauf der Bewerbungsfrist ununterbrochen in dem Amts
bereich ausgeübt haben, für den die Bestellung zur An
waltsnotarin oder zum Anwaltsnotar vorgesehen wird. 
Denn Sie werden gemäß § 10 BNotO zur Notarin bzw. zum 
Notar mit Amtssitz am Ort Ihrer Rechtsanwaltskanzlei be
stellt. 

Durch diese auch als »örtliche Wartezeit« bezeichnete Frist 
wird vor allem sichergestellt, dass Sie vor Ihrer Notarbe
stellung die organisatorischen Voraussetzungen für die 
notarielle Geschäftsstelle geschaffen und die für eine un
parteiliche Amtsführung als Notarin bzw. Notar so wich
tige wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt haben. Die 
örtliche Erfahrungszeit soll darüber hinaus verhindern, 
dass Bewerberinnen bzw. Bewerber, die die allgemeine 
Erfahrungszeit nach § 5b Abs. 1 Nr. 1 BNotO erreicht haben, 
sich für die Notarbestellung den hierfür am günstigsten 
erscheinenden Ort ohne Rücksicht auf dort bereits ansäs
sige Anwaltsnotarinnen und -notare aussuchen. Die Be
freiung von der Beachtung dieser Frist ist folglich nur auf 
einige Ausnahmefälle beschränkt.

aa) Besonderheiten

Die Dreijahresfrist kann erfüllen, wer während dieses Zeit
raums in nicht unerheblichem Umfang für verschiedene 
Auftraggeber als Rechtsanwalt tätig war. Dies ist grund
sätzlich auch Syndikusrechtsanwälten und in Teilzeit arbei
tenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten möglich.
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bb)	 Verkürzungen	

Eine unbesetzte Notarstelle ist grundsätzlich kein Grund 
für die Verkürzung der örtlichen Erfahrungszeit, solange 
in  erreichbarer Nähe Notarinnen und Notare mit freien 
Kapazitäten vorhanden sind. 

Gemäß § 5b Abs. 3 Satz 1 BNotO kann von der dreijährigen 
örtlichen Erfahrungszeit insbesondere dann abgesehen 
werden, wenn keine	Bewerbung	diese	Voraussetzung	
erfüllt, jedoch die sich bewerbende Person die allgemeine 
Erfahrungszeit (§ 5b Abs. 1 Nr. 1 BNotO) entweder seit min
destens zwei	 Jahren	 in	 dem	 vorgesehenen	 Amtsbe
reich oder seit mindestens drei	Jahren in einem Amtsge
richtsbezirk ausübt, der innerhalb desselben Landes an 
den Amtsgerichtsbezirk angrenzt, in dem die ausge
schriebene Notarstelle gelegen ist. Gemäß § 5b Abs. 3 Satz 
3 BNotO gelten dabei auch die Besonderheiten des § 5b 
Abs. 2 Satz 2 BNotO, sodass Unterbrechungen oder Ein
schränkungen der Tätigkeit wegen Schwangerschaft oder 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen nahen An
gehörigen (§ 7 Pflegezeitgesetz) bis zu einer Gesamtdauer 
von einem Jahr angerechnet werden. Diese Neuregelung 
soll eine hinreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
notariellen Leistungen sicherstellen und kommt somit 
dem Rechtsgewährungsanspruch nach.

Die örtliche Erfahrungszeit kann auch verkürzt werden, 
wenn die Bevorzugung der fachlich besser geeigneten, die 
Erfahrungszeit nicht erfüllenden Bewerberinnen bzw. Be
werber aufgrund eines außergewöhnlichen Sachverhalts 
zwingend erscheint. Allein der Umstand, dass gerade die 
qualifizierteste Bewerberin bzw. der qualifizierteste Be
werber die Erfahrungszeit nicht erfüllt, reicht indes nicht 
aus.

Die Verkürzung der örtlichen Erfahrungszeit setzt aber   
voraus, dass Sie bei Ablauf der Bewerbungsfrist mit den 
örtlichen Verhältnissen hinreichend vertraut sind und die 
organisatorischen Voraussetzungen für eine Geschäfts
stelle und die wirtschaftliche Grundlage für eine Notar
praxis am Ort Ihres zukünftigen Amtssitzes geschaffen 
haben. 

cc) Ausfallzeiten, Unterbrechungen oder  
Einschränkungen der Tätigkeit

Gemäß § 5b Abs. 2 Satz 1 BNotO bleiben auch im Rahmen 
der örtlichen Erfahrungszeit Unterbrechungen der Tätig

keit aufgrund von Ereignissen des täglichen Lebens, etwa 
Urlaub oder kürzere Erkrankungen, außer Betracht.  

Für die örtliche Erfahrungszeit gelten gemäß § 5b Abs. 2 
Satz 3 BNotO die in § 5b Abs. 2 Satz 2 BNotO genannten 
Zeiten (Unterbrechungen oder Einschränkungen der Tä
tigkeit wegen Schwangerschaft oder Betreuung von Kin
dern oder pflegebedürftigen	 nahen	 Angehörigen, 
gemäß § 7 Pflegezeitgesetz) für die Dauer von bis zu 
einem	Jahr nicht als Unterbrechung. Der Verzicht auf die 
anwaltliche Zulassung ist nicht erforderlich.

c.	 Notarielle	Fachprüfung

Das Bestehen der notariellen Fachprüfung ist eine Regel
voraussetzung für die Bestellung zur Anwaltsnotarin bzw. 
zum Anwaltsnotar. Näheres zur notariellen Fachprüfung, 
insbesondere zu den Zulassungsvoraussetzungen und 
zum Prüfungsverfahren, wird in Kapitel IV (»Notarielle 
Fachprüfung«) erläutert.

Mit der notariellen Fachprüfung wollte der Gesetzgeber 
einen verbindlichen Mindeststandard für die fachliche 
Qualifikation der Anwaltsnotarinnen und -notare sowie 
ein klares und transparentes Auswahlverfahren unter 
mehreren fachlich geeigneten Bewerberinnen und Bewer
bern schaffen. Er reagierte damit auch auf eine Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2004 
zum damals geltenden Zugangsverfahren, wonach dieses 
den Anforderungen an eine individuelle Prüfung und Pro
gnose der fachlichen Eignung, wie sie das Grundgesetz (GG) 
verlangt, nicht genügte (BVerfG, Beschluss vom 20. April 
2004 – 1 BvR 838/01, 1 BvR 1303/01, 1 BvR 340/02, 1  BvR 
1436/01, 1 BvR 1450/01, in DNotZ 2004, 560). Die Teilnahme 
an einem Grundkurs oder der Besuch eines Vor berei tungs
lehrgangs sind seit dem 1. Mai 2011 keine Voraus setzungen 
mehr für die Notarbestellung oder die Zulassung zur nota
riellen Fachprüfung.

Prüfungsstoff der notariellen Fachprüfung ist der gesamte 
Bereich der notariellen Amtstätigkeit (§ 7a Abs. 4 Satz 1 
BNotO). Die einzelnen Rechtsgebiete sind durch §  5 No
tarfachprüfungsverordnung (NotFV) näher bestimmt. 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil (§ 7b 
BNotO) mit vier fünfstündigen Klausuren und einer münd
lichen Prüfung (§ 7c BNotO). Dabei ist es gemäß § 7b Abs. 1 
BNotO auch möglich, den schriftlichen Teil elektronisch 
durchzuführen („E-Klausur“). Einzelheiten zur E-Klausur 
werden in Kapitel IV näher erläutert.
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d.	 Notarspezifische	Fortbildungsveranstaltungen

Wenn Sie die notarielle Fachprüfung bestanden haben, 
müs sen Sie Ihre in der Prüfung unter Beweis gestellten 
Kenntnisse durch regelmäßige Fortbildung festigen und 
aktualisieren (§ 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO). Ihre Fortbildungs
pflicht beginnt ab dem auf das Bestehen der notariellen 
Fachprüfung folgenden Kalenderjahr und beinhaltet no
tarspezifische Fortbildungsveranstaltungen im Umfang 
von mindestens 15	Zeitstunden	jährlich. Als Anbieter der 
Fortbildung kommen die Notarkammern oder andere Be
rufsorganisationen in Betracht.

Diese Fortbildungsverpflichtungen sind nach Ansicht des 
Gesetzgebers erforderlich, da aufgrund der geringen Zahl 
zu besetzender Stellen im Anwaltsnotariat eine Notarbe
stellung nur in Ausnahmefällen zeitnah zur Prüfung erfol
gen könne. Vielmehr sei mit Wartezeiten von mehreren 
Jahren zu rechnen. Einzelheiten zu den Anforderungen an 
die Fortbildungsveranstaltungen sind in den Verwaltungs
vorschriften der Länder im Anwaltsnotariat geregelt. Im 
Vorfeld der notariellen Fachprüfung ist die Teilnahme  
an Grundkursen, Vorbereitungslehrgängen oder notar
spezifischen Fortbildungsveranstaltungen dagegen nicht 
(mehr) vorgeschrieben. 

e.	 Praxisausbildung

Ferner müssen Sie im Anschluss an die bestandene notari
elle Fachprüfung eine Praxisausbildung durchlaufen. Mit 
der Praxisausbildung soll der Nachweis erbracht werden, 
dass Sie mit der notariellen Berufspraxis hinreichend ver
traut sind (§ 5b Abs. 4 BNotO). 

Die Praxisausbildung erfolgt bei einer amtierenden Nota
rin oder einem amtierenden Notar und umfasst grund
sätzlich 160	Zeitstunden. Sie wird von der örtlichen Notar
kammer organisiert.

Die Praxisausbildung kann auf bis zu 80 Stunden verkürzt 
werden, wenn Sie schon vergleichbare Praxiserfahrungen 
als Notarvertreterin bzw. -vertreter oder Notariatsverwal
terin bzw. -verwalter gesammelt haben. Daneben ist es 
Ihnen auch möglich, den zeitlichen Umfang der Praxisaus
bildung durch die erfolgreiche Teilnahme an Praxislehr
gängen zu verkürzen, die von den Notarkammern oder 
anderen Berufsorganisationen durchgeführt werden. Dies 
soll insbesondere solchen Bewerberinnen und Bewerbern 
zugutekommen, für die es nur schwer möglich ist, prakti
sche Erfahrungen im Notariat zu sammeln, etwa weil sie 
nicht in einer Sozietät oder Bürogemeinschaft mit einer 
Anwaltsnotarin bzw. einem Anwaltsnotar verbunden sind.

Anders als bei den in § 5b Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNotO normier
ten Voraussetzungen ist der Nachweis der Praxisausbil
dung nicht zwingend schon bei Ablauf der Bewerbungs
frist zu führen; er kann ausdrücklich noch bis zum 
Bestellungstermin beigebracht werden. Die Notarkam
mern haben auf Grundlage von § 5b Abs. 4 Satz 4 BNotO  
Ausbildungsordnungen beschlossen, in denen Einzelhei
ten zur Organisation der Praxisausbildung und zu deren 
Verkürzung von 160 auf bis zu 80 Stunden einschließlich 
der hierfür vorzunehmenden Anrechnung von Notarver
tretungen, Notariatsverwaltung und erfolgreich absolvier
ten Praxislehrgängen auf die Stundenzahl geregelt wer
den. Ansprechpartner für Fragen zur Praxisausbildung 
sind die örtlichen Notarkammern.
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III

Auswahlverfahren

1.	 Bestenauslese

Bei der Auswahl unter mehreren geeigneten Bewerberin
nen und Bewerbern um eine Notarstelle gilt das aus Art. 12 
Abs. 1 und Art. 33 Abs. 2 GG abgeleitete Prinzip der Bes
tenauslese, das durch § 6 BNotO konkretisiert wird. Maß
geblich für die Auswahlentscheidung ist Ihre fachliche 
und persönliche Eignung für das notarielle Amt.

Die bestandene notarielle Fachprüfung ist dabei Nachweis 
für eine hinreichende fachliche Qualifikation für das nota
rielle Amt und dient zugleich der Bestenauslese. Maßgeb
lich für die Auswahl sind danach grundsätzlich zu 60 %	das	
Ergebnis der notariellen Fachprüfung und zu 40 %	die	
Note	der	zweiten	juristischen	Staatsprüfung (§  6 Abs. 3 
Satz 3 BNotO). 

Das Ergebnis der notariellen Fachprüfung wird stärker ge
wichtet, weil nach Auffassung des Bundesverfassungs
gerichts notarspezifischen Leistungen eine vorrangige 
Bedeutung gegenüber der allgemeinen Befähigung für 
juristische Berufe einzuräumen ist. Außerdem ist der Ab
stand der notariellen Fachprüfung zur Notarbestellung 
kürzer. Bei Punktgleichheit mehrerer Bewerberinnen und 
Bewerber wird im Regelfall auf das Ergebnis der notariel

len Fachprüfung abgestellt (§ 6 Abs. 3 Satz 3 BNotO). Dabei 
unterliegen weder das Ergebnis der notariellen Fachprü
fung noch das des Staatsexamens einem »Verfallsdatum«; 
das Ergebnis bleibt unbeschadet davon erhalten, wie 
lange die jeweilige Prüfung zurückliegt. Beachten Sie dabei 
jedoch Ihre Fortbildungspflicht nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 
BNotO. Daneben können nur im Einzelfall und ausnahms
weise besondere, die fachliche Eignung der Bewerberin 
oder des Bewerbers vorrangig kennzeichnende Umstände 
bei der Auswahlentscheidung berücksichtigt werden. 

Andere Kriterien wie die Dauer der anwaltlichen Tätigkeit, 
die Anzahl der erfolgreich belegten notarspezifischen Fort-
bildungsveranstaltungen oder die Zahl der vorgenomme
nen Urkundsgeschäfte als Notarvertreterin bzw. -vertreter 
oder Notariatsverwalterin bzw. -verwalter spielen in den 
Auswahlverfahren keine Rolle. 

2.	 Ausnahmeregelungen

Eine Ausnahmeregelung besteht lediglich für amtierende 
oder ehemalige Notarinnen und Notare, die sich auf 
eine Anwaltsnotarstelle bewerben. Bei ihnen kann die Jus
tizverwaltung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 letzter Halbsatz 
BNotO nach Anhörung der Notarkammer Umstände berück-

75 % schriftliche Prüfung 

25 % mündliche Prüfung 

70 % Prüfungsgespräch 

30 % Vortrag
+ Vertiefungsgespräch

60 %	 	Ergebnis der notariellen   
Fachprüfung

40 %	 Ergebnis 2. Staatsexamen 
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sichtigen, die die fachliche Eignung vorrangig kennzeich
nen. Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass sich 
die fachliche Eignung bei amtierenden oder ehemaligen 
Notarinnen und Notaren nicht lediglich aus Berufsvorbe
reitungsleistungen, sondern bereits aus eigener notariel
ler Berufstätigkeit ergibt. Daraus lässt sich folgern, dass 
bei ihnen nicht nur ein anderes Auswahlverfahren zur An
wendung kommt, sondern generell vom Erfordernis des 
Bestehens der notariellen Fachprüfung zum Nachweis der 
fachlichen Eignung gemäß § 5b Abs. 1 Nr. 3 BNotO abgese
hen werden kann. Wie in diesen Fällen die Auswahl unter 
mehreren Bewerberinnen und Bewerbern, von denen der 
eine die notarielle Fachprüfung abgelegt hat und der/die 
andere auf eine mehrjährige Amtstätigkeit als Notarin 
bzw. Notar verweisen kann, getroffen wird, bleibt der Ent
scheidung der Landesjustizverwaltungen überlassen, die 
dies in Verwaltungsvorschriften regeln können. Weitere 

Ausnahmeregelungen, die ein Auswahlverfahren auch 
ohne Einbeziehung des Ergebnisses der notariellen Fach
prüfung oder die zusätzliche Berücksichtigung der Dauer 
der anwaltlichen Tätigkeit oder von besuchten Fortbil
dungsveranstaltungen ermöglichen würden, gibt es nicht.

3.	 Sonstiges

Im Übrigen werden Sie von der Bundesnotarkammer, den 
örtlichen Notarkammern und den zuständigen Stellen der 
Landesjustizverwaltungen über das Auswahlverfahren, die 
Ausschreibung, die Bestellung sowie sonstige Fragen zum 
Notariat informiert. Die entsprechenden Kontaktdaten 
finden Sie in Kapitel V.
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IV

Notarielle Fachprüfung

Wenn Sie als Rechtsanwältin bzw. als Rechtsanwalt zur 
 Anwaltsnotarin bzw. zum Anwaltsnotar bestellt werden 
möchten, müssen Sie an der notariellen Fachprüfung mit 
Erfolg teilgenommen haben. Die notarielle Fachprüfung 
hat dabei zwei Funktionen: 

 • Ihre fachliche Eignung für das notarielle Amt soll festge
stellt werden. 

 • Sie ist das wichtigste Instrument zur Auswahl unter meh
reren fachlich geeigneten Bewerberinnen und Bewer
bern um eine Notarstelle (Bestenauslese). 

Allerdings begründet die bestandene Prüfung selbst noch 
keinen Anspruch auf die Notarbestellung; es gilt in jedem 
Fall das Bedürfnisprinzip (siehe hierzu Kapitel I). 

Die notarielle Fachprüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. Die schriftliche  Prüfung um
fasst vier fünfstündige Klausuren. Die mündliche Prüfung 
besteht aus einem Vortrag nebst Vertiefungsgespräch und 
einem Gruppenprüfungsgespräch. Einzelheiten des Prü
fungsverfahrens sind in § § 7a bis 7 i BNotO sowie in der 
Verordnung des Bundesministeriums der Justiz über die 
notarielle Fachprüfung (Notarfachprüfungsverordnung – 
NotFV) geregelt (Abdruck im Anhang, Kapitel VI).

1.	 Prüfungsamt

Die notarielle Fachprüfung wird von einem bei der Bun
desnotarkammer eingerichteten Prüfungsamt durchge
führt (§ 7g Abs. 1 BNotO). Das Prüfungsamt ist dabei eine 
selbstständige Behörde und wird im Zusammenhang 
mit der notariellen Fachprüfung ausschließlich von sei
nem Leiter – und nicht etwa vom Präsidenten (oder der 
Geschäftsführung) der Bundesnotarkammer – gerichtlich 
und außergerichtlich vertreten. Der Leiter des Prüfungs
amtes und sein ständiger Vertreter werden im Einverneh
men mit den Landesjustizverwaltungen aus dem Bereich 
des Anwaltsnotariats und nach Anhörung der Bundes
notarkammer vom Bundesministerium der Justiz für die 

Dauer von fünf Jahren bestellt (§ 7g Abs. 3 Satz 3 BNotO) 
und müssen die Befähigung zum Richteramt haben. 

Die Auswahl der Prüfungsaufgaben sowie die Entschei
dung über die zugelassenen Hilfsmittel übernimmt die bei 
dem Prüfungsamt eingerichtete Aufgabenkommission, 
die aus bis zu zehn Mitgliedern, darunter mindestens 
sechs Notarinnen bzw. Notaren, besteht (§ 3 Abs. 1 NotFV). 

Die Fachaufsicht über das Prüfungsamt und die Aufgaben
kommission übt der bei dem Prüfungsamt eingerichtete 
Verwaltungsrat aus (§ 7g Abs. 5 BNotO). Ihm gehören 
fünf Mitglieder an: drei Vertreter der Landesjustizverwal
tungen aus dem Bereich des Anwaltsnotariats, ein vom Bun
desministerium der Justiz entsandtes Mitglied und ein Ver
treter der Bundesnotarkammer (§ 7g Abs. 5 Satz 3 BNotO). 
Auf diese Weise werden der staatliche Einfluss auf die Or
ganisation und das Niveau der notariellen Fachprüfung 
sichergestellt. Das Präsidium und die Geschäftsführung 
der Bundesnotarkammer sind gegenüber dem Prüfungs
amt nicht weisungsbefugt.

Als Prüfende in der schriftlichen und mündlichen Prüfung 
kommen neben amtierenden Notarinnen und Notaren 
auch Notarinnen und Notare a. D. sowie Richterinnen bzw. 
Richter, Beamtinnen und Beamte mit der Befähigung zum 
Richteramt und sonstige Personen zum Einsatz, die eine 
den genannten Personen gleichwertige Befähigung haben. 
Die Prüfenden werden auf Vorschlag der jeweiligen Justiz
verwaltung bzw. der jeweiligen Notarkammern vom Prü
fungsamt für die Dauer von fünf Jahren bestellt; mit Voll
endung des 70. Lebensjahres scheiden sie als Prüfende 
aus (§ 7g Abs. 6 BNotO). Eine erneute Bestellung ist mög
lich. Bei Prüfungsentscheidungen sind die Prüfenden 
sachlich unabhängig und an Weisungen nicht gebunden 
(§ 7g Abs. 7 Satz 1 BNotO).
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burg). Mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung können 
Sie zwei Wunschorte für die Anfertigung Ihrer Klausuren 
angeben. Das Prüfungsamt wird nach Möglichkeit einen 
der angegebenen Wunschorte berücksichtigen. Allerdings 
besteht kein Anspruch, die Prüfung an einem bestimmten 
Ort abzulegen (§ 7 Abs. 2 NotFV).

Auch die mündlichen Prüfungen werden an unterschiedli
chen Orten im Bereich des Anwaltsnotariats durchgeführt 
(diese finden bisher regelmäßig in bis zu zehn Städten 
statt: Berlin, Braunschweig, Bremen, Celle, Frankfurt am 
Main, Hamm, Kassel, Oldenburg, Schleswig und Wiesba
den). Die Entscheidung über die Orte der mündlichen Prü
fung trifft das Prüfungsamt je nach der Zahl der Teilneh
menden und der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten und 
Prüfenden vor Ort.

4.	 Zulassung	zur	notariellen	 
Fachprüfung

a.	 Zulassungsvoraussetzungen

Zur notariellen Fachprüfung wird auf Antrag zugelassen, wer 
gemäß § 7a Abs. 1 BNotO 

 • seit drei	 Jahren	 zur	 Rechtsanwaltschaft	 zugelassen 
ist und 

 • die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz besitzt. Die deutsche Staatsbürgerschaft 
ist nicht erforderlich.

Gemäß § 5 Abs. 4 BNotO kann grundsätzlich nicht erstma
lig zur Notarin bzw. zum Notar bestellt werden, wer bei 
Ablauf der Bewerbungsfrist auf die jeweilige Notarstelle 
das 60.	Lebensjahr vollendet hat. Daher ist diese Alters
grenze ebenfalls bei der Zulassung zur notariellen Fach
prüfung zu beachten. 

Dem schriftlichen Antrag auf Zulassung zur notariellen 
Fachprüfung sind gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 NotFV folgende 
Dokumente beizufügen: 

 • eine Ablichtung	des	Zeugnisses über die bestandene 
zweite juristische Staatsprüfung und 

 • eine Bescheinigung der zuständigen Rechtsanwalts
kammer im Original, aus der der Tag hervorgeht, ab 
dem die Zulassung des Antragstellers zur Rechtsanwalt
schaft ohne Unterbrechung bzw. unter Angabe der Un
terbrechungszeiträume besteht. Die Bescheinigung 

muss weniger als drei Monate vor Stellung des Antrags 
auf Zulassung zur notariellen Fachprüfung ausgestellt 
worden sein.

Ein entsprechendes Antragsformular zum Download 
sowie Hinweise bezüglich der beizufügenden Dokumen- 
te finden Sie auf der Internetseite des Prüfungsamtes 
(www.pruefungsamt-bnotk.de).

Entgegen der missverständlichen Formulierung von § 8 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 NotFV muss die Rechtsanwaltszulassung 
nicht seit drei Jahren ohne Unterbrechung bestanden 
haben; es genügt vielmehr eine Zulassungsdauer von ins
gesamt	drei	Jahren (nach Abzug von Unterbrechungen). 
Ausnahmen von dem Erfordernis der dreijährigen Zulas
sungsdauer gibt es i.d.R. nicht. Die Bescheinigung der 
Rechtsanwaltskammer muss weniger als drei Monate vor 
Stellung des Antrags auf Zulassung zur notariellen Fach
prüfung ausgestellt worden sein. Bitte beachten Sie, dass 
die Rechtsanwaltskammern für die Angabe des Zwecks 
der erbetenen Bescheinigung nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
NotFV (»Antrag auf Zulassung zur notariellen Fachprü
fung«) dankbar sind.

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Einhaltung der Frist ist 
nicht ausdrücklich geregelt. Aus § 7a Abs. 1 BNotO und § 10 
Abs. 1 Satz 1 NotFV folgt jedoch, dass Anträge auf Zulas
sung zur notariellen Fachprüfung i.d.R. nur dann positiv 
beschieden werden können, wenn nachgewiesen wurde, 
dass die Dreijahresfrist zum Zeitpunkt der Ladung zur An
fertigung der Aufsichtsarbeiten spätestens vier Wochen 
vor Beginn der schriftlichen Prüfung eingehalten wird. An
ders als bei den vor der Bestellung zur Anwaltsnotarin bzw. 
zum Anwaltsnotar abzuleistenden Erfahrungszeiten (vgl. 
Kapitel II Ziffer 2 lit. a) und b)) kommt es auf Art, Umfang 
und Ort der anwaltlichen Tätigkeit nicht an.

Die Antragsfrist für die Zulassung zur notariellen Fachprü
fung endet jeweils zehn	 Wochen vor dem Beginn des 
schriftlichen Teils eines Prüfungstermins (§ 8 Abs. 2 NotFV) 
und wird ebenfalls in der DNotZ sowie auf der Internet
seite des Prüfungsamtes (www.pruefungsamt-bnotk.de) 
bekannt gegeben. 

Nach Eingang des Antrags auf Zulassung zur notariellen 
Fachprüfung werden die Antragstellerinnen und Antrag
steller aufgefordert, die Prüfungsgebühr (Einzelheiten 
zur Prüfungsgebühr unter Ziffer 10 in diesem Kapitel) zu 
entrichten und gegebenenfalls fehlende Unterlagen ein
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zureichen oder notwendige Angaben mitzuteilen. Der Ein
gang der Zahlung und der angeforderten Unterlagen wird 
jedoch nicht gesondert vor der Zulassung zur Prüfung 
vom Prüfungsamt bestätigt.

Grundsätzlich wird die Zulassung zur notariellen Fachprü
fung spätestens mit der Ladung zu den Klausuren ausge
sprochen, also vier	Wochen	vor	Beginn der schriftlichen 
Prüfung. 

b.	 Rücktritt

Bis	zur	Zustellung	des	Zulassungsbescheids ist gemäß 
§ 7a Abs. 1 BNotO und § 8 Abs. 3 NotFV der Rücktritt von der 
Prüfung jederzeit möglich, ohne dass dies Konsequenzen 
hat. Es ist keine Prüfungsgebühr zu zahlen; eine bereits ge
zahlte Gebühr wird vollständig erstattet. Die Prüfung gilt 
auch nicht als »nicht bestanden«. Diese Praxis des Prü
fungsamtes, die Zulassung erst mit der Ladung zur Anferti
gung der Aufsichtsarbeiten auszusprechen, gewährt allen 
Kandidatinnen und Kandidaten eine weitgehende Flexibili
tät bis etwa vier bis fünf Wochen vor dem Klausurtermin.

Treten Sie nach	 Zustellung	 des	 Zulassungsbescheids	
von der Prüfung zurück oder erbringen Sie mindestens 
eine der Prüfungsleistungen nicht, ohne dies genügend 
entschuldigen zu können, gilt die notarielle Fachprüfung 
als nicht bestanden (§ 7e Abs. 1 BNotO). 

Ob Ihr Rücktritt genügend entschuldigt ist, ist im Einzel
fall zu entscheiden. Es wird geprüft, ob Ihnen die Teil
nah me an der Prüfung noch zumutbar ist. Dies dürfte ins
besondere bei eigener erheblicher Krankheit und einer 
schweren Erkrankung oder dem Tod eines Angehörigen 
nicht der Fall sein. Nicht ausreichend ist dagegen bei
spielsweise, wenn Ihnen wegen eines wichtigen Mandats 
Arbeitsüberlastung droht. Denn die Teilnahme an der Prü
fung und die laufenden anwaltlichen Geschäfte haben Sie 
miteinander zu vereinbaren und bei Ihren Planungen zu 
berücksichtigen. 

5.	 Schriftliche	Prüfung

Der schriftliche Teil der notariellen Fachprüfung dient der 
Feststellung, ob Sie die für die notarielle Tätigkeit notwen
digen Fachkenntnisse erworben haben und fähig sind, in 
begrenzter Zeit mit vorgegebenen Hilfsmitteln eine recht
lich einwandfreie und zweckmäßige Lösung für Aufgaben
stellungen der notariellen Praxis zu erarbeiten (§ 7b Abs. 1 

Satz 2 BNotO). Eine jeweils aktuelle Auflistung der zulässi
gen Hilfsmittel findet sich auf der Internetseite des Prü
fungsamtes (www.pruefungsamt-bnotk.de). 

a.	 Prüfungsablauf

Bei der schriftlichen Prüfung werden innerhalb einer 
Woche – und zwar an den Wochentagen Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag – insgesamt vier Aufsichtsarbei
ten angefertigt. Die Bearbeitungszeit beträgt jeweils fünf 
Stunden. Prüflingen mit Behinderungen kann auf Antrag 
zum Ausgleich der behinderungsbedingten Nachteile die 
Bearbeitungszeit um bis zu zwei Stunden verlängert oder 
Pausen gewährt werden (§ 16 NotFV). An allen Prüfungsor
ten werden dieselben Prüfungsaufgaben zur selben Zeit 
bearbeitet. 

Die schriftlichen Prüfungsaufgaben behandeln zumeist 
einen einheitlichen Sachverhalt. Dieser kann in Textform 
geschildert oder mithilfe von Schriftstücken wie z. B. einem 
vorgegebenen Urkundsentwurf, einer Zwischenverfügung, 
Registerauszügen oder Schriftsätzen zu einem laufenden 
gerichtlichen Verfahren dargestellt werden. Zu diesem 
Sachverhalt sollen die Prüflinge i.d.R. ein Gutachten an
fertigen, das den Schwerpunkt der Klausurbearbeitung 
darstellt. Im Anschluss daran kann die Formulierung des 
Entwurfs oder Teilentwurfs einer notariellen Urkunde 
aufgegeben werden. Damit sollen die Prüflinge unter Be
weis stellen, dass sie in der Lage sind, eine wirksame und 
zweck mäßige Urkunde zu errichten. Schließlich kann die 
Aufgabenstellung auch Zusatzfragen sowohl zum materi
ellen Recht als auch zum Berufs- und Beurkundungsrecht, 
zum Kostenrecht, zum Steuerrecht oder zu anderen 
Rechtsgebieten enthalten. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
es keine festgelegte Form der Prüfungsaufgaben gibt und 
diese daher variieren können.

Anders als in den juristischen Staatsexamina kommen alle 
in § 5 NotFV genannten Rechtsgebiete als Gegenstand 
jeder der vier Aufsichtsarbeiten in Betracht. Eine Auftei
lung der Klausuren nach Prüfungsfächern (z. B. Liegen
schaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht) gibt es nicht. 

Um eine anonymisierte Bewertung zu gewährleisten, dür
fen die Aufsichtsarbeiten von Ihnen nur	mit	Kennziffern 
versehen werden, die Ihnen vom Prüfungsamt mit der La
dung zugeteilt werden. Zwei Prüfende korrigieren und be
werten die Aufsichtsarbeiten nacheinander. Für die Be
wertung der einzelnen Prüfungsleistungen und für die 
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Bildung der Gesamtnote gelten die aus den juristischen 
Staatsprüfungen bekannten Regelungen (§ § 1 und 2 der 
Verordnung über eine Noten- und Punkteskala für die 
erste und zweite juristische Prüfung vom 3. Dezember 
1981). 

Zu den Terminen der schriftlichen Prüfung müssen Sie 
sich vor der örtlichen Prüfungsleitung bzw. den Aufsichts
personen durch gültigen Personalausweis oder Reisepass 
ausweisen.

b.	 Die	Möglichkeit	der	elektronischen	Durchführung	
des schriftlichen Teils der Prüfung

Mit der o. g. Gesetzesänderung wurde die Möglichkeit der 
elektronischen Durchführung des schriftlichen Teils 
(„EKlausur“) eingeführt. Neben der handschriftlichen An
fertigung der Klausurlösungen können die Aufsichtsarbei
ten gemäß § 7b Abs. 1 Satz 3 BNotO wahlweise auch in elek
tronischer Form abgelegt werden. Die E-Klausuren werden 
dabei als elektronische Präsenzprüfungen an einem oder 
mehreren Prüfungsorten veranstaltet. 

Die Möglichkeit der elektronischen Prüfungsdurchfüh
rung wird mit den Terminen der Prüfungskampagnen in 
der DNotZ und auf der Homepage des Prüfungsamtes be
kannt gegeben. Die Entscheidung, ob eine E-Klausur ange
boten wird, trifft das Prüfungsamt.

Es werden wie bei den regulären schriftlichen Prüfungen 
dieselben fünfstündigen Klausuren an denselben vier Wo
chentagen anzufertigen sein. Es gilt das Vorgesagte zum 
Prüfungsablauf entsprechend.

Zur Anfertigung der E-Klausuren wird das Prüfungsamt 
den Prüflingen Laptops mit einem entsprechenden 
Schreib- und Textverarbeitungsprogramm sowie eine 
Computermaus zur Verfügung stellen. Weitere Pro
gramme (wie beispielsweise Internetbrowser) sind auf 
den Laptops deaktiviert bzw. nicht vorhanden. Ein Zu-
gang zum Internet wird nicht bereitgestellt; die Nutzung 
von Online-Angeboten ist untersagt. Die zugelassenen 
Hilfsmittel entsprechen denjenigen bei der handschriftli
chen Anfertigung. Eigene Laptops oder Computer dürfen 
nicht verwendet werden. 

Wegen der begrenzten Kapazität der Computer-Arbeits
plätze wird die elektronische Durchführung der schriftli
chen Prüfung bei Drucklegung der Broschüre zunächst nur 

am Prüfungsort Berlin angeboten werden. Daneben wer
den die Aufsichtsarbeiten am Prüfungsort Berlin und an 
anderen Prüfungsorten wie bisher handschriftlich angefer
tigt. Sofern die Zahl der Prüflinge, die die schriftliche Prü
fung in Berlin elektronisch ablegen wollen, die Zahl der zur 
Verfügung stehenden Computer-Arbeitsplätze übersteigt, 
ist für die Zuteilung das Datum des Eingangs sämtlicher 
gemäß § 8 Abs. 1 NotFV dem Zulassungsantrag beizufügen
der Unterlagen und der vollständigen Zahlung der Prü
fungsgebühr maßgeblich (Prioritätsprinzip). Für die elekt
ronische Durchführung des schriftlichen Prüfungsteils fällt 
eine erhöhte Gebühr an (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 NotGebS).

c.	 Bewertung

Jede angefertigte Aufsichtsarbeit wird von zwei Prüfenden 
nacheinander bewertet, wobei der Zweitprüfer die Bewer
tung des Erstprüfers kennt (sog. offene Zweitkorrektur). 

Weichen die Bewertungen einer Aufsichtsarbeit durch die 
beiden Prüfenden voneinander ab, sieht die BNotO fol
gen de Varianten des weiteren Vorgehens vor: 

 • Bei Abweichungen um nicht mehr als drei Punkte gilt 
der Mittelwert (§ 7b Abs. 2 Satz 4 BNotO). Dieser Mittel
wert ist die abschließende Note der Aufsichtsarbeit. 

 • Bei Abweichungen von mehr als drei Punkten ist im Ge
setz vorgesehen, dass die Prüfenden versuchen sich zu 
einigen bzw. auf bis zu drei Punkte anzunähern. Ande
renfalls entscheidet eine dritte Prüferin bzw. ein dritter 
Prüfer im Rahmen eines Stichentscheids (§ 7b Abs. 2 
Satz 5 1. Hs. BNotO). Der oder die Stichentscheidende 
kann sich dann für eine der beiden Bewertungen ent
scheiden oder eine zwischen den Bewertungen liegende 
Punktzahl festsetzen. 

Die Noten der schriftlichen Prüfung werden Ihnen zeit
gleich mit der Ladung zur mündlichen Prüfung bekannt 
gegeben. Zur mündlichen Prüfung werden Sie allerdings 
nur geladen, wenn nicht mehr als eine Ihrer vier Aufsichts
arbeiten mit weniger als 4,00 Punkten bewertet wurde 
und der Gesamt durchschnitt aller Aufsichtsarbeiten bei 
mindestens 3,50 Punkten liegt. Anderenfalls haben Sie die 
notarielle Fachprüfung bereits aufgrund Ihrer Leistungen 
in der schriftlichen Prüfung nicht bestanden und erhalten 
hierüber einen Bescheid.

Ihnen wird gemäß § 17 NotFV auf Antrag Einsicht in Ihre 
schriftlichen Prüfungsarbeiten einschließlich der Prüfer
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voten gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats ab Be
kanntgabe der Gesamtnote der notariellen Fachprüfung 
bei dem Prüfungsamt zu stellen. Die Einsicht Ihrer Unterla
gen erfolgt in den Räumen des Prüfungsamtes.

6.	 Mündliche	Prüfung

In der mündlichen Prüfung, die etwa vier bis fünf Monate 
nach der schriftlichen Prüfung beginnt, sollen Sie neben 
Ihren Kenntnissen insbesondere unter Beweis stellen, dass 
Sie die einem Notar obliegenden Prüfungs- und Belehrungs-
pflichten sach- und situationsgerecht auszuüben ver ste-
hen (§ 7c Abs. 1 Satz 4 BNotO). 

a.	 Prüfungsablauf

Die mündliche Prüfung wird von einem Prüfungsaus
schuss bestehend aus drei Prüfenden abgenommen (§ 7c 
Abs. 2 Satz 1 BNotO). Mit der Ladung zur mündlichen Prü
fung wird den Prüflingen i.d.R. die Zusammensetzung des 
Prüfungsausschusses mitgeteilt.

Die Prüfung ähnelt in ihrem Ablauf derjenigen des zweiten 
juristischen Staatsexamens in zahlreichen Bundesländern 
und umfasst einen Vortrag zu einer notariellen Aufgaben
stellung nebst Vertiefungsgespräch sowie ein Gruppen
prüfungsgespräch. 

Ein Vorgespräch der Prüflinge mit den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses ist gesetzlich nicht vorgesehen. Im 
Hinblick auf die Chancengleichheit der Prüflinge anderer 
Prüfungsgruppen sowie zur Vermeidung von Täuschungs
versuchen ist jegliche prüfungsbezogene Kontaktauf
nahme mit den Mitgliedern des Prüfungsausschusses im 
Vorfeld der Prüfung zu vermeiden. Zum Prüfungstermin 
haben Sie sich gegenüber der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses durch einen gültigen Personalaus
weis oder Reisepass auszuweisen. 

Das Prüfungsamt kann Personen, die zur notariellen Fach
prüfung zugelassen worden sind, auf deren Antrag das 
Zuhören gestatten (§ 7c Abs. 3 Satz 2 BNotO). Wenn Sie vor 
Beginn der eigenen Prüfungskampagne bei einer mündli
chen Prüfung zuhören wollen, kann Ihre Zulassung (bei 
Vorliegen aller Zulassungsvoraussetzungen) bereits vor 
den Ladungen zur schriftlichen Prüfung ausgesprochen 
werden. Sie können dann bei der mündlichen Prüfung 
einer vorherigen Kampagne zuhören. Bei den Beratungen 

des Prüfungsausschusses ist das Zuhören allerdings nicht 
möglich (§ 7c Abs. 3 Satz 3 BNotO).

aa)	 Vortrag	und	Vertiefungsgespräch

Die mündliche Prüfung beginnt nach der Anwesenheits
kontrolle und Vorstellung durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit dem Vortrag. 
Für den Vortrag erhalten alle an einem Tag zu prüfenden 
Kandidatinnen und Kandidaten dieselbe Aufgabenstellung 
(§ 14 Abs. 3 Satz 2 NotFV). Sie haben Gelegenheit, den Vor
trag unter Aufsicht vorzubereiten. Dabei beträgt für jeden 
Prüfling

 • die Vorbereitungszeit für den Vortrag eine Stunde 
gemäß § 14 Abs. 3 Satz 5 NotFV (Prüflingen mit Behinde
rungen kann die Vorbereitungszeit auf Antrag um bis zu 
eine Stunde verlängert werden) und 

 • die Dauer des Vortrags höchstens zwölf Minuten gemäß 
§ 14 Abs. 3 Satz 6 NotFV. 

Dem Vortrag schließt sich ein kurzes Vertiefungsge
spräch an, das i.d.R. die Dauer von drei Minuten nicht 
übersteigen soll. Dabei besteht für den Prüfenden die 
Möglichkeit, Nachfragen zu stellen, etwa um unklare Ele
mente des Vortrags konkretisieren zu lassen, auf Nichtan
gesprochenes hinzulenken oder weiter gehende Fragen 
erörtern zu lassen. Das Vertiefungsgespräch kann sowohl 
von dem oder der Vorsitzenden als auch von einem ande
ren Mitglied des Prüfungsausschusses geführt werden. 

Die Aufgabenstellungen werden den Prüflingen einer Prü
fungsgruppe im Abstand von 20 Minuten zur Bearbeitung 
ausgehändigt. Bitte beachten Sie, dass für die  Zeitmessung 
allein die von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses herangezogene Uhr maßgeblich ist.

Als Gegenstand des Vortrags kommen die Lösung	 einer	
Aufgabenstellung zu einem praxisnahen Sachverhalt 
(z. B. die Erarbeitung eines Beratungsvorschlags für einen 
Rechtsuchenden), die Stellungnahme in einem Beschwer
deverfahren (z. B. in einer Kostenbeschwerde sache) oder 
ein Referat	über	ein	notarspezifisches	Thema (z. B. über 
notarielle Belehrungspflichten im Zusammenhang mit 
einem Grundstückskaufvertrag) in Betracht. Die Prüflinge 
sollen beim Vortrag i.d.R. auf die Wiedergabe des Sachver
halts und/oder der Aufgabenstellung verzichten.
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bb) Gruppenprüfungsgespräch

Im Anschluss an alle Vorträge einer Prüfungsgruppe findet 
das Gruppenprüfungsgespräch statt. An dem Gespräch 
nehmen alle Prüflinge einer Prüfungsgruppe i.d.R. gleich
zeitig teil. Es hat dabei verschiedene Prüfungsgebiete zum 
Gegenstand und dauert je Prüfling etwa 45 Minuten. Es 
wird durch angemessene Pausen unterbrochen. 

Daraus folgt nicht, dass mit jedem Prüfling ein 45-minüti
ges Zwiegespräch zu führen ist. Ebenso sind nicht unbe
dingt alle Prüfungsanteile eines Prüfenden in einem Block 
zu absolvieren. Es kommt auch in Betracht, dass sich die 
Prüfenden mehrfach abwechseln und die Prüflinge jeweils 
in verschiedenen Einzelblöcken prüfen. Ob das Prüfungs
gespräch anhand eines größeren Falls oder anhand ver
schiedener kleinerer Fälle oder Fragen gestaltet wird, 
bleibt den Prüfenden überlassen. Die oder der Vorsit
zende des Prüfungsausschusses hat darauf zu achten, 
dass die Befragung in geeigneter Weise erfolgt und jeder 
Prüfling zu gleichen Teilen an dem Gespräch beteiligt wird.

Gemäß § 7c Abs. 1 Satz 3 BNotO sollen nicht mehr als 
fünf Prüflinge gleichzeitig pro Prüfungsgruppe geprüft wer
den – i.d.R. umfasst die Gruppe drei bis vier  Personen. 

b.	 Bewertung

Im Anschluss an das Gruppenprüfungsgespräch bewerten 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses die Leistungen der 
Prüflinge. Dabei vergibt jeder Prüfende selbstständig eine 
Note gemäß § § 1 und 2 der Verordnung über eine Noten- 

und Punkteskala für die erste und zweite juristische Prüfung 
vom 3. Dezember 1981. Das schließt jedoch einen Austausch 
über die Bewertung im Rahmen der Beratungsgespräche 
nicht aus. Weichen die einzelnen Bewertungen voneinander 
ab, so gilt gemäß § 7c Abs. 4 Satz 2 BNotO der Mittelwert. 

Bei der Ermittlung der Gesamtnote für die mündliche Prü
fung werden der Vortrag	 nebst	 Vertiefungsgespräch		
mit	30 % und das Gruppenprüfungsgespräch	mit	70 % 
berücksichtigt (§ 15 NotFV). 

Eine einvernehmliche Feststellung eines auf andere Weise 
ermittelten Wertes – etwa unter Berücksichtigung weiterer 
Umstände (vgl. z. B. § 5d Abs. 4 DRiG) – ist nicht vorgese
hen. Insbesondere ist der Prüfungsausschuss nicht be
rechtigt, Zusatzpunkte aufgrund des Gesamteindrucks 
der Prüfung oder sog. Sozialpunkte zu vergeben, wie es in 
den juristischen Staatsprüfungen in einigen Ländern mög
lich ist. Entsprechende gesetzliche Regelungen fehlen für 
die notarielle Fachprüfung.

Dem Prüfungsausschuss sind zudem die Noten der schrift
lichen Prüfungen i.d.R. nicht bekannt. Gemäß § 7c Abs. 4 
Satz 1 BNotO bewerten die Prüfenden lediglich den Akten
vortrag sowie das Gruppenprüfungsgespräch und stellen 
im Anschluss daran gemäß § 15 NotFV nur die Gesamt
note der mündlichen Prüfung fest. 

Es ist nicht Aufgabe des Prüfungsausschusses, die Ge
samtnote der notariellen Fachprüfung festzustellen. Der 
Bescheid über das Ergebnis der notariellen Fachprüfung 
und das Zeugnis werden vom Prüfungsamt ausgestellt. 

70 % Prüfungsgespräch 

30 % Vortrag  
+ Vertiefungsgespräch

25 %	 mündliche Prüfung 

75 %	 schriftliche Prüfung
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7.	 Hilfsmittel

Im schriftlichen und mündlichen Teil der notariellen Fach
prüfung dürfen nur die von der Aufgabenkommission 
gemäß § 7g Abs. 4 Satz 2 BNotO zugelassenen Hilfsmittel 
verwendet werden. Die zugelassenen Hilfsmittel werden 
mit der jeweiligen Ladung sowie auf der Internetseite des 
Prüfungsamtes (www.pruefungsamt-bnotk.de) bekannt 
gegeben. Die Prüflinge haben die Hilfsmittel zu den Prü
fungsterminen selbst mitzubringen. Schreib- und Kon
zeptpapier wird Ihnen jedoch in ausreichender Menge 
vom Prüfungsamt zur Verfügung gestellt. Die Verwendung 
eigenen Papiers ist nicht gestattet.

Bei Drucklegung dieser Broschüre sind folgende Hilfsmit
tel zugelassen:

 • Textsammlung »Deutsche Gesetze« (Loseblattsammlung 
oder gebundene Ausgabe) nebst Ergänzungsband, Ver
lag C. H. Beck oHG

 • Kommentar »Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengeset
zen«, Reihe »Beck’sche Kurz-Kommentare«, Verlag C. H. 
Beck oHG

 • eine der folgenden Textsammlungen zum Steuerrecht: 
»Aktuelle Steuertexte«, Verlag C. H. Beck oHG, Reihe 
»Beck’sche Textausgaben«; »Steuergesetze«, Deutscher 
Taschenbuch-Verlag (dtv), Reihe »Beck-Texte im dtv«; 
»Wichtige Steuergesetze«, NWB Verlag

Bitte beachten Sie, dass zum Vortrag, dem Vertiefungsge
spräch und im Gruppenprüfungsgespräch der mündli
chen Prüfung nur die Gesetzessammlungen als Hilfsmittel 
zugelassen sind. Lediglich zur einstündigen Vorbereitung 
auf den Vortrag dürfen Sie neben den Gesetzessammlun
gen auch den Kommentar verwenden.

Die Zulassung einer steuerrechtlichen Textsammlung als 
Hilfsmittel bedeutet nicht, dass das Steuerrecht eine her
vorgehobene Stellung in den Anforderungen der Prüfungs-
aufgaben einnimmt. § 5 Abs. 2 NotFV bleibt unberührt, so
dass das Steuerrecht als »Nebengebiet« geprüft werden 
kann (vgl. Ziffer 2 in diesem Kapitel). 

In allen zugelassenen Hilfsmitteln dürfen weder Anmer
kungen oder Markierungen eingetragen noch Einlegeblät
ter, Register o. Ä. eingefügt sein. Registerfähnchen werden 
nicht als unerlaubte Anmerkungen oder Markierungen 
gewertet, soweit sie lediglich der Erleichterung des Auffin
dens von Gesetzestexten oder einzelnen Vorschriften die

nen und über die Gesetzes- oder Paragrafenbezeichnung 
hinaus keine Informationen enthalten.

Handys, Smartuhren (Smartwatches), (noise-cancelling) 
Kopfhörer, Taschenrechner o. Ä. dürfen nicht benutzt wer
den. Bitte beachten Sie, dass diese Geräte ausgeschaltet 
und vor Beginn der Bearbeitungszeit vom Arbeitsplatz 
entfernt worden sind. Das Prüfungsamt entscheidet im 
Fall einer Nutzung über die Folgen eines Täuschungs- und 
Ordnungsverstoßes.

Wir weisen ferner darauf hin, dass nicht an allen Prüfungs
orten eine Uhr in den Räumlichkeiten angebracht ist und 
Sie ggf. eine eigene (analoge) Uhr, die nicht unter die vor
genannten unzulässigen technischen Geräte fällt, zur indi
viduellen Zeitmessung zu den Prüfungstagen mitbringen.

8.	 Prüfungsergebnis

In das Gesamtergebnis der notariellen Fachprüfung flie
ßen die schriftliche	Prüfung	zu	75 % und die mündliche 
Prüfung	zu	25 % ein. 

Über das Ergebnis erhalten die Kandidatinnen und Kandi
daten einen Bescheid und im Fall des Bestehens auch ein 
Zeugnis, aus dem Punktwert und Notenbezeichnung des 
Prüfungsergebnisses hervorgehen.

Die notarielle Fachprüfung hat bestanden, wer mindes
tens die Gesamtpunktzahl 4,00 erreicht. Wird mehr als 
eine der vier Aufsichtsarbeiten mit weniger als 4,00 Punk
ten benotet oder liegt der Gesamtdurchschnitt aller Auf
sichtsarbeiten unter 3,50 Punkten, ist die notarielle Fach
prüfung nicht bestanden. Die Prüfung gilt ferner als nicht 
bestanden, wenn der Prüfling eine Aufsichtsarbeit nicht 
oder nicht rechtzeitig abgibt oder zum Termin für die 
mündliche Prüfung nicht oder nicht rechtzeitig erscheint 
(§ 7e Abs. 1 BNotO). Wer allerdings nachweist, dass er aus 
einem von ihm nicht zu vertretenden Grund (z. B. Krank
heit) daran gehindert war, eine oder mehrere Aufsichtsar
beiten anzufertigen oder rechtzeitig abzugeben, kann die 
fehlenden Aufsichtsarbeiten erneut anfertigen. Die be
reits erbrachten Prüfungsleistungen bleiben in diesem 
Fall unberührt. Wer nachweist, dass er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund die mündliche Prüfung ganz 
oder teilweise versäumt hat, kann diese ebenfalls nachho
len (§ 7e Abs. 2 BNotO).
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Über die bestandene notarielle Fachprüfung wird ein 
Zeugnis erteilt, aus dem die Prüfungsgesamtnote mit No
tenbezeichnung und Punktwert ersichtlich ist (§ 7d Abs. 1 
Satz 2 BNotO). Bitte beachten Sie, dass das Bestehen der 
notariellen Fachprüfung keinen Anspruch auf die Notar
bestellung begründet.

9.	 Wiederholungsversuche

Wer die notarielle Fachprüfung nicht bestanden hat oder 
wessen Prüfung etwa wegen eines unentschuldigten Ver
säumnisses (§ 7e Abs. 1 BNotO) oder wegen eines schweren 
oder wiederholten Täuschungsversuchs (§ 7f Abs. 1 BNotO) 
für nicht bestanden erklärt wurde, hat die Möglichkeit eines 
einmaligen	Wiederholungsversuchs (§ 7a Abs. 7 Satz 1 
BNotO). 

Wer die Prüfung bestanden hat, kann sie bereits in einer 
der folgenden Kampagnen einmal mit dem Ziel der No
tenverbesserung wiederholen (§ 7a Abs. 7 Satz 2 BNotO). 
Die frühere dreijährige Wartefrist für den Notenverbesse
rungsversuch wurde abgeschafft. Die Wiederholungsmög
lichkeit zur Notenverbesserung gilt auch dann, wenn die 
erste bestandene Prüfung bereits ein Wiederholungsver
such gemäß § 7a Abs. 7 Satz 1 BNotO war. In diesem Fall 
sind also bis zu zwei Wiederholungsversuche möglich: der 
erste im Anschluss an eine nicht bestandene oder für nicht 
bestanden erklärte Prüfung und der zweite als Verbesse
rungsversuch, wenn die Prüfung im ersten Wiederho
lungsversuch bestanden wurde.

Bei Wiederholungsversuchen ist die notarielle Fachprü
fung im gesamten Umfang zu wiederholen, und zwar 
auch dann, wenn die Prüfung im ersten Versuch z. B. nur 
aufgrund der Leistungen in der mündlichen Prüfung nicht 
bestanden wurde.

Hat ein Prüfling eine oder mehrere Aufsichtsarbeiten nicht 
abgegeben oder an der mündlichen Prüfung nicht teilge
nommen, weil er aus einem nicht von ihm selbst zu ver
tretenden Grund verhindert war (z. B. Krankheit), und 
weist er dies nach, kann er die fehlenden Aufsichtsarbei
ten oder die mündliche Prüfung im darauffolgenden Prü
fungstermin nachholen. Die bereits erbrachten Prüfungs
leistungen bleiben davon unberührt. Die Nachholung 
einzelner Aufsichtsarbeiten oder der mündlichen Prüfung 
gilt nicht als Wiederholungsversuch (§ 7e Abs. 2 BNotO).

10.	 Prüfungsgebühren

Für die notarielle Fachprüfung wird eine Prüfungsgebühr 
erhoben, die die gesamten Kosten der Vorbereitung und 
Durchführung der Prüfung decken soll. Die Höhe der Ge
bühr wird von der Bundesnotarkammer durch die Satzung 
über die Gebühren in Angelegenheiten des Prüfungsam
tes für die notarielle Fachprüfung bei der Bundesnotar
kammer (NotFGebS; auszugsweise abgedruckt im An
hang) bestimmt, die der jeweiligen Kostenentwicklung 
angepasst werden kann.

Derzeit beträgt die Prüfungsgebühr 4.500	Euro, wenn der 
schriftliche Teil elektronisch angefertigt wird, im Übrigen 
4.100	Euro. Sie ist mit dem Antrag auf Zulassung zur nota
riellen Fachprüfung zu entrichten. Bitte zahlen Sie die Prü
fungsgebühr erst nach	 Erhalt	 der	 Zahlungsaufforde
rung mit dem zugeteilten Geschäftszeichen – unter 
Angabe dieses zugeteilten Geschäftszeichens –, damit 
Ihre Zahlung entsprechend zugeordnet werden kann. Die	
Zulassung zur Prüfung erfolgt erst nach Eingang der Prü
fungsgebühr bei dem Prüfungsamt (§ 7h Abs. 1 Satz 2 
BNotO). 

Für den Fall des Rücktritts von der Prüfung erfolgen (an
teilige) Gebührenerstattungen (§ 7h Abs. 1 Satz 3 und 4 
BNotO): 

 • Bis zur Zulassung zur Prüfung kann Ihr Antrag auf Zulas
sung jederzeit zurückgenommen werden, ohne dass in 
diesem Fall Gebühren anfallen oder ein Teil der eventu
ell bereits gezahlten Prüfungsgebühr einbehalten wird. 

 • Treten Sie nach Zulassung, aber vor Antritt der Prüfung 
zurück, wird die Prüfungsgebühr zu 75 % erstattet. 

 • Treten Sie bis zum Ende der Bearbeitungszeit für die 
letzte Aufsichtsarbeit zurück, wird die Prüfungsgebühr 
zu 50 % erstattet. 

 • Bei einem Rücktritt nach der letzten Aufsichtsarbeit er
folgt keine Erstattung der Prüfungsgebühr mehr.

 • Eine Erstattung von Gebühren im Fall eines Täuschungs
versuchs ist ebenfalls ausgeschlossen. 

11.	 Rechtsbehelfe

Gegen Prüfungsentscheidungen des Prüfungsamtes kann 
Widerspruch eingelegt werden (§ 7d Abs. 2 BNotO, § 111 b 
Abs. 1 Satz 1 BNotO i. V. m. §  68 VwGO). Der Widerspruch 
ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids 
bei dem Leiter des Prüfungsamtes einzulegen. Im sog. Wi
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derspruchs- und Überdenkungsverfahren holt das Prü
fungsamt Stellungnahmen der Prüfenden ein. Die Wider
spruchsführerin oder der Widerspruchsführer muss daher 
bei einer Anfechtung des Prüfungsergebnisses konkret 
und nachvollziehbar darlegen, in welchem Umfang und 
mit welcher Begründung einzelne Bewertungen ange
griffen werden. Dem Recht eines Prüflings, auf vermeint
liche Irrtümer und Rechtsfehler hinzuweisen, entspricht 
nur dann eine Pflicht der Prüfenden zum Überdenken 
ihrer Bewertung, wenn ihnen wirkungsvolle Hinweise ge
geben werden. Aufgrund des Grundsatzes der Unabhän
gigkeit der Prüfenden (§ 7g Abs. 7 Satz 1 BNotO) gilt, dass 
der Leiter des Prüfungsamtes als Widerspruchsbehörde 
die prüfungsspezifischen Wertungen der Prüfenden 
nicht aus eigener Sicht ergänzen oder ersetzen kann und 
darf. Lediglich fachwissenschaftliche Einwendungen und 
Rügen, Rechtsfehler im Bewertungsverfahren, offen
sichtlich willkürliche Bewertungen oder sonstige rechts
erhebliche Verstöße gegen allgemeingültige Bewer
tungsgrundsätze können im Widerspruchsverfahren 
überprüft oder korrigiert werden. Schließlich entschei
det der Leiter des Prüfungsamtes über den Widerspruch 
(§ 7d Abs. 2 BNotO).

Hilft der Leiter dem Widerspruch nicht ab, kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids 
Klage bei dem Kammergericht erhoben werden (§ § 111 
Abs. 1, 111 a Satz 1, 111 b Abs. 1 BNotO i. V. m. §  74 VwGO). Die 

Klage ist gegen den Leiter des Prüfungsamtes zu richten 
(§ 111 c Abs. 1 Satz 2 BNotO). Gegen ein Urteil des Kammer
gerichts steht dem Kläger die Berufung zum Bundesge
richtshof zu, wenn sie vom Kammergericht oder vom Bun
desgerichtshof zugelassen wird (§ 111 d Satz 1 BNotO). Für 
das Berufungsverfahren gelten § 111 d Satz 2 BNotO i. V. m. 
§ § 124 ff. VwGO.

Für erfolglose Widerspruchsverfahren erhebt das Prü
fungsamt eine Gebühr (§ 7h Abs. 1 Satz 1 BNotO). Diese 
beträgt derzeit 375	 Euro, wenn sich der Widerspruch 
gegen eine Entscheidung über den Antrag auf Zulassung 
zur notariellen Fachprüfung und 750	Euro, wenn sich der 
Widerspruch gegen eine Entscheidung im Prüfungsverfah
ren richtet (§ 3 NotFGebS). Für jede angegriffene Prüfungs
bewertung erhöht sich diese Gebühr um 60 Euro. Werden 
beispielsweise alle Bewertungen der schriftlichen Prüfung 

– also vier Erst- und vier Zweitkorrekturen – angegriffen, 
beträgt die Widerspruchsgebühr insgesamt 1.230 Euro 
(750 Euro + 8 x 60 Euro). Die Widerspruchsgebühr wird 
nicht erhoben, wenn der Widerspruch vor Erlass des Wi
derspruchsbescheids zurückgenommen wird.
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V

Adressen
Landesjustiz	ver	waltungen	
/ Oberlandesgerichte

Baden-Württemberg

Der Präsident des Oberlandes-
gerichts Stuttgart
Olgastraße 2
70182 Stuttgart
Telefon 0711 212 - 0
Fax 0711 212 - 30 24
poststelle@olgstuttgart.justiz.bwl.de

Berlin

Der Präsident des Kammer-
gerichts, Notarabteilung 
Elßholzstraße 30–33
10781 Berlin
Telefon 030 90 15 - 25 34, 25 42  
oder 23 80
Fax 030 90 15 - 22 94
notarabteilung@kg.berlin.de

Bremen

Die Präsidentin des Hanseatischen  
Oberlandesgerichts in Bremen
Am Wall 198
28195 Bremen
Telefon 0421 361 - 45 26
Fax 0421 361 - 172 90
office@oberlandesgericht.bremen.de 

Hessen

Der Präsident des Oberlandes-
gerichts Frankfurt am Main
Zeil 42
60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 13 67 - 22 84
Fax 069 13 67 - 29 76
verwaltung@olg.justiz.hessen.de

Niedersachsen

OLG-Bezirk Braunschweig
Der Präsident des Oberlandes-
gerichts Braunschweig
Bankplatz 6
38100 Braunschweig 
Telefon 0531 488 - 24 79
Fax 0531 488 - 26 64
olgbs-poststelle@justiz. 
niedersachsen.de

OLG-Bezirk Celle
Der Präsident des Oberlandes-
gerichts Celle
Schlossplatz 2
29221 Celle
Telefon 05141 206 - 526, 749  
oder 284
Fax 05141 206 - 208 oder 527
olgce-poststelle@justiz. 
niedersachsen.de 

OLG-Bezirk Oldenburg
Die Präsidentin des Oberlandes-
gerichts Oldenburg
Richard-Wagner-Platz 1
26135 Oldenburg
Telefon 0441 220 -10 05, 14 52  
oder 12 78
Fax 0441 220 - 13 78
olgol-poststelle@justiz.
niedersachsen.de oder  
olgol-notarabteilung@justiz.
niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen

LG-Bezirk Duisburg und AG-Bezirk 
Emmerich
Die Präsidentin des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf
Cecilienallee 3
40474 Düsseldorf

Telefon 0211 49 71 - 0
Fax 0211 49 71 - 548 
poststelle@olg-duesseldorf.nrw.de

OLG-Bezirk Hamm 
Der Präsident des  Oberlandes-
gerichts Hamm
Dezernat 4
Heßlerstraße 53
59065 Hamm
Telefon 02381 272 - 44 12
Fax 02381 272 - 518
poststelle@olg-hamm.nrw.de 

SchleswigHolstein

Die Präsidentin des Schleswig- 
Holsteinischen Oberlandesgerichts
Gottorfstraße 2
24837 Schleswig
Telefon 04621 86 - 0
Fax 04621 86 - 13 72
verwaltung@olg.landsh.de

Notarkammern

Baden-Württemberg

Notarkammer Baden-Württemberg
Friedrichstraße 9 a
70174 Stuttgart
Telefon 0711 30 58 77 - 0
Fax 0711 30 58 77 - 69
info@notarkammer-bw.de

Berlin

Notarkammer Berlin
Littenstraße 10
10179 Berlin
Telefon 030 24 62 90 - 0
Fax 030 24 62 90 - 25
info@notarkammer-berlin.de
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VI 

Anhang
1.	 Auszug	aus	der	

Bundesnotarordnung 
(BNotO)

Bundesnotarordnung	in	der	im	Bundesgesetz
blatt	Teil	 III,	Gliederungsnummer	3031,	 veröf
fentlichten	 bereinigten	 Fassung,	 die	 zuletzt	
durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	
2021	(BGBl.	2021	II	S.	1282)	geändert	worden	ist

Teil	1 
Das	Amt	des	Notars

Abschnitt 1 
Bestellung zum Notar

§ 1 Stellung und Aufgaben des Notars

Als	unabhängige	Träger	eines	öffentlichen	
Amtes	werden	für	die	Beurkundung	von	
Rechtsvorgängen	und	andere	Aufgaben	auf	
dem	Gebiet	der	vorsorgenden	Rechtspflege	in	
den	Ländern	Notare	bestellt.

§ 2 Beruf des Notars

Die	Notare	unterstehen,	soweit	nichts	anderes	
bestimmt	 ist,	 ausschließlich	 den	 Vorschriften	
dieses	Gesetzes.	Sie	führen	ein	Amtssiegel	und	
tragen	 die	 Amtsbezeichnung	 Notarin	 oder	
Notar.	Ihr	Beruf	ist	kein	Gewerbe.

§ 3 Hauptberufliche Notare;   
Anwaltsnotare

(1)	 Notare	 werden	 zur	 hauptberuflichen	 Amts
ausübung	auf	Lebenszeit	bestellt	 (hauptberufli
che	Notare).

(2)	 In	 den	 Gerichtsbezirken,	 in	 denen	 am		
1.	April	1961	das	Amt	des	Notars	nur	im	Nebenbe
ruf	ausgeübt	worden	ist,	werden	weiterhin	aus
schließlich	 Rechtsanwälte	 für	 die	 Dauer	 ihrer	
Mitgliedschaft	bei	der	für	den	Gerichtsbezirk	zu
ständigen	Rechtsanwaltskammer	als	Notare	zu	
gleichzeitiger	Amtsausübung	neben	dem	Beruf	
des	Rechtsanwalts	bestellt	(Anwaltsnotare).

(3)	(weggefallen)
Fußnote:	§ 3	Abs.	2:	Gilt	nicht	in	den	Ländern	

Hamburg	 und	 RheinlandPfalz	 gemäß		
§ 116	Abs.	2;	i.	d.	F.	d.	Art.	3	Nr.	1	G	v.	26.3.2007	I	
358	m.	W.	v.	1.6.2007

§ 4 Bedürfnis für die Bestellung eines 
Notars

Es	werden	so	viele	Notare	bestellt,	wie	es	den	
Erfordernissen	einer	geordneten	Rechtspflege	
entspricht.	 Dabei	 sind	 insbesondere	 das	 Be
dürfnis	nach	einer	angemessenen	Versorgung	
der	 Rechtsuchenden	 mit	 notariellen	 Leistun
gen	und	die	Wahrung	einer	geordneten	Alters
struktur	 der	 Angehörigen	 des	 Berufs	 zu	 be
rücksichtigen.

§ 4a Bewerbung

(1)	Notarstellen	sind	auszuschreiben.	Dies	gilt	
nicht	bei	erneuten	Bestellungen	nach	Amtsnie
derlegungen	 im	 Rahmen	 des	 § 48b	 Absatz	 2	
Satz	1	oder	des	§ 48c	Absatz	3	Satz	1.

(2)	Bewerbungen	sind	 innerhalb	der	 in	der	
Ausschreibung	 gesetzten	 oder	 der	 von	 der	
Landesjustizverwaltung	 allgemein	 bekanntge
gebenen	Frist	einzureichen.

(3)	War	jemand	ohne	sein	Verschulden	ver
hindert,	 die	 Frist	 einzuhalten,	 so	 ist	 ihm	 auf	
Antrag	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	
zu	gewähren.	Der	Antrag	ist	innerhalb	von	zwei	
Wochen	nach	Wegfall	des	Hindernisses	zu	stel
len.	 Die	 Tatsachen	 zur	 Begründung	 des	 An
trags	 sind	 glaubhaft	 zu	 machen.	 Die	 Bewer
bung	 ist	 innerhalb	der	Antragsfrist	nachzuho
len.

§ 5 Eignung für das notarielle Amt

(1)	 Zum	 Notar	 darf	 nur	 bestellt	 werden,	 wer	
persönlich	und	 fachlich	 für	das	Amt	 geeignet	
ist.

(2)	Persönlich	nicht	geeignet	ist	insbesonde
re,	wer

1.	 sich	 eines	 Verhaltens	 schuldig	 gemacht	
hat,	das	ihn	unwürdig	erscheinen	lässt,	das	no
tarielle	Amt	auszuüben,

2.	aus	gesundheitlichen	Gründen	nicht	nur	
vorübergehend	unfähig	ist,	das	notarielle	Amt	
ordnungsgemäß	auszuüben,	oder

3.	 sich	 im	 Vermögensverfall	 befindet;	 ein	
Vermögensverfall	wird	 vermutet,	wenn	ein	 In
solvenzverfahren	über	das	Vermögen	der	Per
son	eröffnet	oder	die	Person	in	das	Schuldner
verzeichnis	 (§ 882b	 der	 Zivilprozessordnung)	
eingetragen	ist.

(3)	Wenn	 dies	 zur	 Entscheidung	 über	 den	
Versagungsgrund	nach	Absatz	2	Nummer	2	er
forderlich	 ist,	 hat	 die	 Landesjustizverwaltung	
der	Person	aufzugeben,	ein	ärztliches	Gutach
ten	 über	 ihren	 Gesundheitszustand	 vorzule
gen.	Die	Landesjustizverwaltung	hat	eine	ange
messene	Frist	für	die	Vorlage	des	Gutachtens	
sowie	den	Arzt	zu	bestimmen,	der	das	Gutach
ten	 erstatten	 soll.	 Das	 Gutachten	 muss	 auf	
einer	Untersuchung	und,	wenn	dies	amtsärzt
lich	 als	 notwendig	 erachtet	 wurde,	 auch	 auf	
einer	 klinischen	 Beobachtung	 der	 Person	 be
ruhen.	Die	Kosten	des	Gutachtens	hat	die	Per
son	zu	tragen.	Wird	das	Gutachten	ohne	zurei
chenden	Grund	nicht	innerhalb	der	gesetzten	
Frist	vorgelegt,	so	wird	vermutet,	dass	der	Ver
sagungsgrund	 nach	 Absatz	 2	 Nummer	 2	 vor
liegt.	 Die	 Person	 ist	 bei	 der	 Fristsetzung	 auf	
diese	Folgen	hinzuweisen.

(4)	Wer	bei	Ablauf	der	Bewerbungsfrist	 für	
die	 Notarstelle	 das	 60.	 Lebensjahr	 vollendet	
hat,	 kann	 nicht	 erstmals	 zum	 Notar	 bestellt	
werden.

(5)	Die	fachliche	Eignung	setzt	voraus,	dass	
die	 Befähigung	 zum	 Richteramt	 nach	 dem	
Deutschen	 Richtergesetz	 erworben	 wurde.	
Das	Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz	ist	
nicht	anzuwenden.

§ 5a Weitere Voraussetzungen für 
hauptberufliche Notare

Zum	 hauptberuflichen	 Notar	 soll	 nur	 bestellt	
werden,	 wer	 bei	 Ablauf	 der	 Bewerbungsfrist	
einen	dreijährigen	Anwärterdienst	als	Notaras
sessor	 geleistet	 hat	 und	 sich	 im	 Anwärter
dienst	des	Landes	befindet,	in	dem	er	sich	um	
die	Bestellung	bewirbt.	Die	Landesjustizverwal
tung	 kann	 bestimmen,	 dass	 der	 dreijährige	
Anwärterdienst	erst	zum	Zeitpunkt	der	Bestel
lung	geleistet	sein	muss.

§ 5b Weitere Voraussetzungen für 
Anwaltsnotare

(1)	Zum	Anwaltsnotar	soll	nur	bestellt	werden,	
wer	bei	Ablauf	der	Bewerbungsfrist

1.	mindestens	 fünf	 Jahre	 in	nicht	unerhebli
chem	Umfang	 für	 verschiedene	 Auftraggeber	
rechtsanwaltlich	tätig	war,
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2.	die	Tätigkeit	nach	Nummer	1	seit	mindes
tens	drei	 Jahren	ohne	Unterbrechung	 in	dem	
vorgesehenen	Amtsbereich	ausübt,

3.	die	notarielle	Fachprüfung	nach	§ 7a	be
standen	hat	und

4.	ab	dem	auf	das	Bestehen	der	notariellen	
Fachprüfung	 folgenden	 Kalenderjahr	 im	 Um
fang	von	jährlich	mindestens	15	Zeitstunden	an	
notarspezifischen	 Fortbildungsveranstaltun
gen	der	Notarkammern	oder	der	Berufsorgani
sationen	teilgenommen	hat.

(2)	Bei	der	Tätigkeit	nach	Absatz	1	Nummer	1	
und	 2	 bleiben	 Unterbrechungen	 auf	 Grund	
von	 Ereignissen	 des	 täglichen	 Lebens	 außer	
Betracht.	 Auf	Antrag	werden	auf	die	 Tätigkeit	
nach	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 Unterbrechungen	
oder	 Einschränkungen	 der	 Tätigkeit	 wegen	
einer	 Schwangerschaft	 oder	 wegen	 der	 Be
treuung	 von	 Kindern	 oder	 pflegebedürftigen	
nahen	 Angehörigen	 (§ 7	 Absatz	 3	 des	 Pflege
zeitgesetzes)	 bis	 zu	 einer	 Gesamtdauer	 von	
einem	Jahr	angerechnet.	Für	die	Tätigkeit	nach	
Absatz	1	Nummer	2	gelten	die	in	Satz	2	genann
ten	Zeiten	für	die	Dauer	von	bis	zu	einem	Jahr	
nicht	als	Unterbrechung.

(3)	 Von	 der	 Voraussetzung	 nach	 Absatz	 1	
Nummer	 2	 kann	 insbesondere	 abgesehen	
werden,	 wenn	 keine	 Bewerbung	 dieser	 Vor
aussetzung	 genügt,	 jedoch	 eine	 sich	 bewer
bende	Person	die	Tätigkeit	nach	Absatz	1	Num
mer	 1	 jeweils	 ohne	 Unterbrechung	 entweder	
seit	mindestens	zwei	Jahren	in	dem	vorgesehe
nen	 Amtsbereich	 oder	 seit	 mindestens	 drei	
Jahren	 in	 einem	 Amtsgerichtsbezirk	 ausübt,	
der	innerhalb	desselben	Landes	an	den	Amts
gerichtsbezirk	 angrenzt,	 in	 dem	 die	 ausge
schriebene	Notarstelle	gelegen	ist.	Absatz	2	gilt	
entsprechend.

(4)	 Die	 Bestellung	 zum	 Anwaltsnotar	 setzt	
zudem	eine	hinreichende	Vertrautheit	mit	der	
notariellen	Berufspraxis	voraus.	Diese	ist	in	der	
Regel	gegeben,	wenn	nach	Bestehen	der	nota
riellen	 Fachprüfung	 160	Stunden	Praxisausbil
dung	bei	einem	Notar	durchlaufen	wurden,	der	
von	 der	 für	 den	 vorgesehenen	 Amtsbereich	
zuständigen	 Notarkammer	 bestimmt	 wurde.	
Die	Praxisausbildung	kann	um	bis	zu	80	Stun
den	 verkürzt	 werden,	 wenn	 vergleichbare	 Er
fahrungen	durch	eine	Tätigkeit	als	Notarvertre
tung	 oder	 als	 Notariatsverwalter	 oder	 durch	
die	 erfolgreiche	 Teilnahme	 an	 Praxislehrgän
gen	der	Notarkammern	oder	der	Berufsorgani
sationen	 erworben	 wurden.	 Die	 Einzelheiten	
zu	den	Sätzen	1	bis	3	regelt	die	Notarkammer	in	
einer	 Ausbildungsordnung,	 die	 der	 Genehmi
gung	der	Landesjustizverwaltung	bedarf.

§ 6 Auswahl bei mehreren geeigneten 
Personen; Verordnungsermächtigung

(1)	 Bewerben	 sich	 mehrere	 geeignete	 Perso
nen	um	ein	 Amt,	 richtet	 sich	 die	 Reihenfolge	

bei	 der	 Auswahl	 nach	 der	 persönlichen	 und	
fachlichen	Eignung	unter	Berücksichtigung	der	
die	 juristische	 Ausbildung	 abschließenden	
Staatsprüfung	 und	 der	 bei	 der	 Vorbereitung	
auf	 den	 Notarberuf	 gezeigten	 Leistungen.	 Es	
sind	nur	solche	Umstände	zu	berücksichtigen,	
die	 bei	 Ablauf	 der	 Bewerbungsfrist	 vorlagen.	
Die	 Landesjustizverwaltung	 kann	 bei	 der	 Be
stellung	 von	 hauptberuflichen	Notaren	 einen	
von	 Satz	 2	 abweichenden	 Zeitpunkt	 bestim
men.

(2)	Bei	der	Bestellung	von	hauptberuflichen	
Notaren	 ist	 die	 Dauer	 des	 Anwärterdienstes	
angemessen	 zu	 berücksichtigen.	 Die	 Landes
regierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechts
verordnung	 Bestimmungen	 über	 die	 Berech
nung	 der	 Dauer	 des	 Anwärterdienstes	 nach	
Satz	 1	 zu	 treffen.	 Dies	 umfasst	 die	 Befugnis,	
Zeiten	 zu	 bestimmen,	 die	 in	 angemessenem	
Umfang	 auf	 den	Anwärterdienst	 angerechnet	
werden	 können.	 Die	 Landesregierungen	 kön
nen	 die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsverord
nung	 auf	 die	 Landesjustizverwaltungen	 über
tragen.

(3)	 Bei	 der	 Bestellung	 von	 Anwaltsnotaren	
wird	 die	 fachliche	 Eignung	 nach	 Punkten	 be
wertet.	Die	Punktzahl	bestimmt	sich	zu	60	Pro
zent	nach	dem	Ergebnis	der	notariellen	Fach
prüfung	und	zu	40	Prozent	nach	dem	Ergebnis	
der	die	juristische	Ausbildung	abschließenden	
Staatsprüfung,	soweit	nicht	bei	jemandem,	der	
Notar	ist	oder	war,	im	Einzelfall	nach	Anhörung	
der	Notarkammer	ausnahmsweise	besondere,	
die	fachliche	Eignung	vorrangig	kennzeichnen
de	Umstände	zu	berücksichtigen	sind.	Bei	glei
cher	Punktzahl	ist	im	Regelfall	auf	das	Ergebnis	
der	notariellen	Fachprüfung	abzustellen.

§ 6a Versagung und  
Aussetzung der Bestellung

(1)	 Die	 Bestellung	 zum	Notar	 ist	 zu	 versagen,	
wenn	weder	nachgewiesen	wird,	dass	eine	Be
rufshaftpflichtversicherung	 (§ 19a)	 besteht,	
noch	 eine	 vorläufige	 Deckungszusage	 vorge
legt	wird.

(2)	Die	Bestellung	kann	ausgesetzt	werden,	
wenn	gegen	die	Person,	deren	Bestellung	be
absichtigt	 ist,	 ein	 Verfahren	 wegen	 des	 Ver
dachts	einer	Straftat	anhängig	 ist,	 in	dem	der	
Tatvorwurf	 eine	 Verurteilung	 erwarten	 lässt,	
die	 eine	 Versagung	 der	 Bestellung	 zur	 Folge	
haben	würde.

§ 7 Anwärterdienst;  
Verordnungsermächtigung

(1)	Zur	Ableistung	des	Anwärterdienstes	vorge
sehene	 Stellen	 sind	 auszuschreiben;	 § 4a	 Ab
satz	 2	 und	 3	 gilt	 entsprechend.	 Abweichend	
davon	 kann	 die	 Landesjustizverwaltung	 eine	
ständige	Liste	führen,	in	die	sich	Personen,	die	

sich	um	die	Aufnahme	 in	den	Anwärterdienst	
bewerben	wollen,	 für	eine	von	 ihr	bestimmte	
Zeit	eintragen	können.	Die	Führung	einer	 sol
chen	Liste	ist	allgemein	bekanntzugeben.

2)	Bewerben	sich	mehrere	geeignete	Perso
nen	um	die	Aufnahme	in	den	Anwärterdienst,	
hat	 die	 Auswahl	 nach	 der	 persönlichen	 und	
fachlichen	 Eignung	 unter	 besonderer	 Berück
sichtigung	der	Leistungen	in	der	die	juristische	
Ausbildung	 abschließenden	 Staatsprüfung	 zu	
erfolgen.	§ 6	Absatz	1	Satz	2	und	3	gilt	entspre
chend.

(3)	Der	Notarassessor	wird	von	der	Landes
justizverwaltung	 nach	 Anhörung	 der	 Notar
kammer	ernannt.	Der	Präsident	der	Notarkam
mer	 überweist	 den	 Notarassessor	 einem	
Notar.	Er	verpflichtet	den	Notarassessor	durch	
Handschlag	auf	gewissenhafte	Pflichterfüllung.

(4)	 Der	 Notarassessor	 steht	 während	 des	
Anwärterdienstes	 in	 einem	 öffentlichrechtli
chen	 Dienstverhältnis	 zum	 Staat.	 Er	 hat	 mit	
Ausnahme	 des	 § 19a	 dieselben	 Amtspflichten	
wie	der	Notar.	Er	erhält	vom	Zeitpunkt	der	Zu
weisung	an	 für	die	Dauer	des	Anwärterdiens
tes	von	der	Notarkammer	Bezüge,	die	denen	
eines	 Richters	 auf	 Probe	 anzugleichen	 sind.	
Die	 Notarkammer	 erlässt	 hierzu	 Richtlinien	
und	bestimmt	allgemein	oder	im	Einzelfall,	ob	
und	in	welcher	Höhe	der	Notar,	dem	der	Nota
rassessor	überwiesen	ist,	ihr	zur	Erstattung	der	
Bezüge	verpflichtet	ist.

(5)	Der	Notarassessor	ist	von	dem	Notar	in	
einer	 dem	 Zweck	 des	 Anwärterdienstes	 ent
sprechenden	Weise	zu	beschäftigen.	Die	nähe
ren	 Bestimmungen	 über	 die	 Ausbildung	 des	
Notarassessors	trifft	die	Landesregierung	oder	
die	von	ihr	durch	Rechtsverordnung	bestimm
te	Stelle	durch	Rechtsverordnung.

(6)	Der	Anwärterdienst	endet	
1.	mit	der	Bestellung	zum	Notar,
2.	mit	der	Entlassung	aus	dem	Dienst.
(7)	Der	Notarassessor	ist	aus	dem	Dienst	zu	

entlassen,	wenn	er	seine	Entlassung	beantragt;	
§ 48	 Satz	 2	und	3	 gilt	 entsprechend.	 Er	 kann	
entlassen	werden,	wenn	er	

1.	sich	zur	Bestellung	zum	Notar	als	ungeeig
net	erweist,

2.	ohne	hinreichenden	Grund	binnen	einer	
von	 der	 Landesjustizverwaltung	 zu	 bestim
menden	Frist,	die	zwei	Monate	nicht	überstei
gen	soll,	den	Anwärterdienst	nicht	antritt,

3.	nach	Ableistung	des	dreijährigen	Anwär
terdienstes	 sich	 ohne	 hinreichenden	 Grund	
um	 eine	 ihm	 von	 der	 Landesjustizverwaltung	
angebotene	 Notarstelle	 nicht	 bewirbt,	 die	
zuvor	ausgeschrieben	worden	ist	und	die	man
gels	 geeigneter	 Bewerbungen	 nicht	 besetzt	
werden	konnte.
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§ 7a Notarielle Fachprüfung;  
Verordnungsermächtigung

(1)	Zur	notariellen	Fachprüfung	wird	auf	Antrag	
zugelassen,	wer	seit	drei	 Jahren	zur	Rechtsan
waltschaft	 zugelassen	 ist	 und	 die	 Befähigung	
zum	Richteramt	nach	dem	Deutschen	Richter
gesetz	besitzt.

(2)	 Die	 notarielle	 Fachprüfung	 dient	 dem	
Nachweis,	 dass	 und	 in	 welchem	 Grad	 ein	
Rechtsanwalt	für	die	Ausübung	des	notariellen	
Amtes	 als	 Anwaltsnotar	 fachlich	 geeignet	 ist.	
Sie	 gliedert	 sich	 in	 einen	 schriftlichen	 und	
einen	mündlichen	Teil.

(3)	Die	notarielle	Fachprüfung	dient	der	Bes
tenauslese.	Die	Einheitlichkeit	der	Prüfungsan
forderungen	 und	 der	 Leistungsbewertung	 ist	
zu	 gewährleisten.	 Die	 Prüfung	 kann	 an	 ver
schiedenen	Orten	durchgeführt	werden.

(4)	Der	Prüfungsstoff	der	 schriftlichen	und	
der	mündlichen	Prüfung	umfasst	 den	 gesam
ten	Bereich	der	notariellen	Amtstätigkeit.	Die	
Prüfungsgebiete	 regelt	 das	 Bundesministeri
um	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	
Rechtsverordnung,	 die	 der	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	bedarf.

(5)	 Für	 die	 von	 den	 einzelnen	 Prüfenden	
vorzunehmenden	 Bewertungen	 und	 die	 Bil
dung	der	Prüfungsgesamtnote	gelten	die	§ § 1	
und	2	der	Verordnung	über	eine	Noten	und	
Punkteskala	für	die	erste	und	zweite	juristische	
Staatsprüfung	vom	3.	Dezember	 1981	 (BGBl.	 I		
S.	1243)	entsprechend.

(6)	Die	schriftliche	Prüfung	ist	mit	einem	An
teil	von	75	Prozent,	die	mündliche	Prüfung	ist	
mit	 einem	Anteil	 von	 25	 Prozent	 bei	 dem	 Er
gebnis	der	notariellen	Fachprüfung	zu	berück
sichtigen.	 Die	 notarielle	 Fachprüfung	 ist	 be
standen,	 wenn	 der	 Prüfling	 mindestens	 die	
Gesamtpunktzahl	4,00	erreicht	hat.

(7)	Ist	die	Prüfung	nicht	bestanden	oder	für	
nicht	bestanden	erklärt	worden,	 kann	sie	ein
mal	wiederholt	werden.	Eine	bestandene	Prü
fung	 kann	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Notenverbesse
rung	einmal	wiederholt	werden.

§ 7b Schriftliche Prüfung

(1)	Die	schriftliche	Prüfung	umfasst	vier	fünfstün
dige	 Aufsichtsarbeiten.	 Sie	 dient	 der	 Feststel
lung,	ob	der	Prüfling	die	für	die	notarielle	Tätig
keit	notwendigen	Fachkenntnisse	erworben	hat	
und	ob	er	fähig	ist,	in	begrenzter	Zeit	mit	vorge
gebenen	 Hilfsmitteln	 eine	 rechtlich	 einwand
freie	 und	 zweckmäßige	 Lösung	 für	 Aufgaben
stellungen	der	notariellen	Praxis	zu	erarbeiten.	
Sie	kann	elektronisch	durchgeführt	werden.

(2)	 Jede	 Aufsichtsarbeit	 wird	 von	 zwei	 Prü
fenden	 nacheinander	 bewertet.	 Die	 Namen	
der	 Prüflinge	 dürfen	 den	 Prüfenden	 vor	 Ab
schluss	 der	 Begutachtung	 der	 Aufsichtsarbei
ten	 nicht	 bekannt	 werden.	 An	 der	 Korrektur	
der	 Bearbeitungen	 jeder	 einzelnen	 Aufgabe	
soll	 mindestens	 ein	 Anwaltsnotar	 mitwirken.	

Weichen	 die	 Bewertungen	 einer	 Aufsichtsar
beit	um	nicht	mehr	als	drei	Punkte	voneinan
der	ab,	so	gilt	der	Mittelwert.	Können	sich	die	
Prüfenden	 bei	 größeren	 Abweichungen	 nicht	
einigen	oder	bis	auf	drei	Punkte	annähern,	so	
entscheidet	 ein	 weiterer	 Prüfender;	 er	 kann	
sich	 für	 eine	 der	 beiden	 Bewertungen	 ent
scheiden	 oder	 eine	 zwischen	 den	 Bewertun
gen	liegende	Punktzahl	festsetzen.

(3)	Die	Bewertungen	der	Aufsichtsarbeiten	
werden	 dem	 Prüfling	 mit	 der	 Ladung	 zur	
mündlichen	 Prüfung	 bekannt	 gegeben.	 Wird	
mehr	als	eine	Aufsichtsarbeit	mit	weniger	als	
4,00	Punkten	bewertet	oder	liegt	der	Gesamt
durchschnitt	 aller	 Aufsichtsarbeiten	 unter		
3,50	Punkten,	so	ist	der	Prüfling	von	der	münd
lichen	 Prüfung	 ausgeschlossen	 und	 hat	 die	
notarielle	Fachprüfung	nicht	bestanden.

§ 7c Mündliche Prüfung

(1)	Die	mündliche	Prüfung	umfasst	einen	Vor
trag	zu	einer	notariellen	Aufgabenstellung	und	
ein	 Gruppenprüfungsgespräch,	 das	 unter
schiedliche	Prüfungsgebiete	zum	Gegenstand	
haben	 soll.	 Das	 Prüfungsgespräch	 soll	 je	
Prüfling	etwa	45	Minuten	dauern.	In	der	Regel	
sollen	nicht	mehr	als	fünf	Prüflinge	gleichzeitig	
geprüft	 werden.	 In	 der	 mündlichen	 Prüfung	
soll	der	Prüfling	neben	seinen	Kenntnissen	ins
besondere	auch	unter	Beweis	stellen,	dass	er	
die	 einem	 Notar	 obliegenden	 Prüfungs	 und	
Belehrungspflichten	 sach	 und	 situationsge
recht	auszuüben	versteht.

(2)	Die	mündliche	Prüfung	wird	durch	einen	
Prüfungsausschuss	 abgenommen,	 der	 aus	
drei	Mitgliedern	 besteht.	Mindestens	 ein	Mit
glied	 muss	 von	 einer	 Landesjustizverwaltung	
vorgeschlagen	 und	 mindestens	 ein	 Mitglied	
Anwaltsnotar	sein.	Das	Prüfungsamt	überträgt	
einem	Mitglied	des	Prüfungsausschusses	den	
Vorsitz.	Die	Mitglieder	des	Prüfungsausschus
ses	 müssen	 während	 der	 gesamten	 Prüfung	
anwesend	sein.

(3)	Bei	der	mündlichen	Prüfung	können	Ver
treter	 der	 Notarkammern,	 der	 Bundesnotar
kammer,	 des	 Prüfungsamtes,	 des	 Bundesmi
nisteriums	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucher
schutz	 und	 der	 Landesjustizverwaltungen	
anwesend	sein.	Das	Prüfungsamt	kann	Perso
nen,	 die	 zur	 notariellen	 Fachprüfung	 zugelas
sen	worden	 sind,	 das	 Zuhören	 gestatten.	 An	
den	 Beratungen	 nehmen	 nur	 die	 Mitglieder	
des	Prüfungsausschusses	teil.

(4)	Im	Anschluss	an	die	mündliche	Prüfung	
bewerten	die	Prüfenden	den	Vortrag	und	das	
Prüfungsgespräch	gemäß	§ 7a	Abs.	5.	Weichen	
die	 Bewertungen	 voneinander	 ab,	 so	 gilt	 der	
Mittelwert.	 Sodann	 gibt	 der	 Prüfungsaus
schuss	dem	Prüfling	die	Bewertungen	bekannt.	
Eine	 nähere	 Erläuterung	 der	 Bewertungen	
kann	 nur	 sofort	 verlangt	 werden	 und	 erfolgt	
nur	mündlich.

§ 7d Bescheid; Zeugnis; Rechtsmittel

(1)	Der	Bescheid	über	das	Ergebnis	der	notari
ellen	Fachprüfung	ist	dem	Prüfling	zuzustellen.	
Über	 die	 bestandene	 notarielle	 Fachprüfung	
wird	ein	Zeugnis	erteilt,	aus	dem	die	Prüfungs
gesamtnote	mit	Notenbezeichnung	und	Punkt
wert	ersichtlich	ist.	Bei	Wiederholung	der	nota
riellen	 Fachprüfung	 wird	 ein	 Zeugnis	 nur	 im	
Fall	der	Notenverbesserung	erteilt.

(2)	Über	einen	Widerspruch	entscheidet	die	
Leitung	des	Prüfungsamtes.

(3)	(weggefallen)

§ 7e Rücktritt; Versäumnis

(1)	Die	Prüfung	gilt	als	nicht	bestanden,	wenn	
der	Prüfling	ohne	genügende	Entschuldigung	
nach	 der	 Zulassung	 zur	 Prüfung	 zurücktritt,	
eine	Aufsichtsarbeit	nicht	oder	nicht	 rechtzei
tig	abgibt	oder	zum	Termin	für	die	mündliche	
Prüfung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erscheint.

(2)	Wer	 nachweist,	 dass	 er	 aus	 einem	 von	
ihm	 nicht	 zu	 vertretenden	 Grund	 verhindert	
war,	eine	oder	mehrere	Aufsichtsarbeiten	an
zufertigen	 oder	 rechtzeitig	 abzugeben,	 kann	
die	 fehlenden	Aufsichtsarbeiten	erneut	anfer
tigen;	 die	 bereits	 erbrachten	 Prüfungsleistun
gen	bleiben	unberührt.	Wer	nachweist,	dass	er	
aus	 einem	 von	 ihm	 nicht	 zu	 vertretenden	
Grund	 die	mündliche	 Prüfung	 ganz	 oder	 teil
weise	versäumt	hat,	kann	diese	nachholen.

§ 7f Täuschungsversuche;  
Ordnungsverstöße

1)	Versucht	ein	Prüfling,	das	Ergebnis	der	nota
riellen	Fachprüfung	durch	Benutzung	nicht	zu
gelassener	Hilfsmittel,	unzulässige	Hilfe	Dritter	
oder	 sonstige	 Täuschung	 zu	beeinflussen,	 so	
ist	 die	 betroffene	 Prüfungsleistung	 mit	 null	
Punkten	zu	bewerten.	 Im	Fall	eines	schweren	
oder	wiederholten	Täuschungsversuchs	ist	die	
gesamte	 notarielle	 Fachprüfung	 für	 nicht	 be
standen	zu	erklären.

(2)	 Wird	 ein	 schwerer	 Täuschungsversuch	
nach	der	Verkündung	der	Prüfungsgesamtno
te	 bekannt,	 kann	 die	 betroffene	 notarielle	
Fachprüfung	 für	 nicht	 bestanden	 erklärt	 wer
den.

(3)	Ein	Prüfling,	der	erheblich	gegen	die	Ord
nung	 verstößt,	 kann	 von	der	 Fortsetzung	der	
Anfertigung	 der	 Aufsichtsarbeit	 oder	 der	
mündlichen	 Prüfung	 ausgeschlossen	 werden.	
Wird	der	Prüfling	von	der	Fortsetzung	der	An
fertigung	 einer	 Aufsichtsarbeit	 ausgeschlos
sen,	so	gilt	diese	als	mit	null	Punkten	bewertet.	
Im	 Fall	 eines	 wiederholten	 Ausschlusses	 von	
der	Anfertigung	einer	Aufsichtsarbeit	oder	des	
Ausschlusses	von	der	mündlichen	Prüfung	gilt	
die	notarielle	Fachprüfung	als	nicht	bestanden.
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§ 7g Prüfungsamt;  
Verordnungsermächtigung

(1)	Die	Durchführung	der	Prüfung	obliegt	dem	
bei	der	Bundesnotarkammer	errichteten	„Prü
fungsamt	für	die	notarielle	Fachprüfung	bei	der	
Bundesnotarkammer“	(Prüfungsamt).

(2)	 Das	 Prüfungsamt	 entscheidet	 über	 die	
Zulassung	 zur	 Prüfung,	 bestimmt	 die	 Prüfen
den	 einschließlich	 des	 weiteren	 Prüfenden	
(§ 7b	 Abs.	 2	 Satz	 5)	 sowie	 die	 Prüfungsaus
schüsse,	 setzt	 die	 Prüfungstermine	 fest,	 lädt	
die	Prüflinge,	stellt	das	Prüfungsergebnis	 fest,	
erteilt	 das	Prüfungszeugnis,	 entscheidet	 über	
die	Folgen	eines	Prüfungsverstoßes	und	über	
Widersprüche	nach	§ 7d	Abs.	2	Satz	1.	Die	nä
heren	Einzelheiten	regelt	das	Bundesministeri
um	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	
Rechtsverordnung,	 die	 der	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	bedarf.

(3)	 Die	 das	 Prüfungsamt	 leitende	 Person	
(Leitung)	 des	 Prüfungsamtes	 vertritt	 das	 Amt	
im	 Zusammenhang	 mit	 der	 notariellen	 Fach
prüfung	 im	 Verwaltungsverfahren	 und	 im	 ge
richtlichen	 Verfahren.	 Die	 Leitung	 und	 ihre	
ständige	 Vertretung	 müssen	 die	 Befähigung	
zum	Richteramt	haben.	Sie	werden	 im	Einver
nehmen	mit	den	Landesjustizverwaltungen,	in	
deren	Bereich	Anwaltsnotare	bestellt	werden,	
nach	 Anhörung	 der	 Bundesnotarkammer	
durch	 das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	
für	Verbraucherschutz	für	die	Dauer	von	fünf	
Jahren	 bestellt.	 Erneute	 Bestellungen	 sind	
möglich.	Die	Leitung	und	ihre	ständige	Vertre
tung	können	als	Prüfende	tätig	werden.

(4)	 Bei	 dem	 Prüfungsamt	 wird	 eine	 Aufga
benkommission	eingerichtet.	Sie	bestimmt	die	
Aufgaben	für	die	schriftliche	Prüfung,	entschei
det	über	die	zugelassenen	Hilfsmittel	und	erar
beitet	 Vorschläge	 für	 die	mündlichen	 Prüfun
gen.	 Die	Mitglieder	 der	 Aufgabenkommission	
müssen	über	eine	der	in	Absatz	6	Satz	1	aufge
führten	 Qualifikationen	 verfügen.	 Sie	 werden	
von	der	Leitung	des	Prüfungsamtes	im	Einver
nehmen	mit	dem	Verwaltungsrat	für	die	Dauer	
von	fünf	Jahren	bestellt.	Erneute	Bestellungen	
sind	möglich.	Die	Mitglieder	der	Aufgabenkom
mission	 sind	 ehrenamtlich	 tätig.	 Sie	 erhalten	
jedoch	 eine	 angemessene	 Entschädigung	 für	
ihre	Tätigkeit	sowie	einen	Ersatz	ihrer	notwen
digen	Auslagen.

(5)	 Bei	 dem	 Prüfungsamt	 wird	 ein	 Verwal
tungsrat	 eingerichtet.	 Er	 übt	die	 Fachaufsicht	
über	die	 Leitung	des	Prüfungsamtes	und	die	
Aufgabenkommission	aus.	Der	Verwaltungsrat	
besteht	 aus	 einem	 vom	 Bundesministerium	
der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz,	 einem	
von	der	Bundesnotarkammer	und	drei	einver
nehmlich	 von	 den	 Landesjustizverwaltungen,	
in	 deren	 Bereich	 Anwaltsnotare	 bestellt	 wer
den,	benannten	Mitgliedern.	Für	die	Mitglieder	
des	Verwaltungsrats	gilt	Absatz	4	Satz	6	und	7	
entsprechend.

(6)	Zu	Prüfenden	werden	vom	Prüfungsamt	
für	die	Dauer	von	fünf	Jahren	bestellt:	

1.	 Richter	 und	 Beamte	mit	 der	 Befähigung	
zum	Richteramt,	auch	nach	Eintritt	 in	den	Ru
hestand,	 auf	 Vorschlag	 des	 Bundesministeri
ums	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	oder	
einer	Landesjustizverwaltung,	in	deren	Bereich	
Anwaltsnotare	bestellt	werden,

2.	Notare	und	Notare	außer	Dienst	auf	Vor
schlag	einer	Notarkammer	und

3.	 sonstige	 Personen,	 die	 eine	 den	 in	 den	
Nummern	1	und	2	genannten	Personen	gleich
wertige	 Befähigung	 haben,	 im	 Einvernehmen	
mit	dem	Bundesministerium	der	Justiz	und	für	
Verbraucherschutz	 und	 den	 Landesjustizver
waltungen,	 in	 deren	 Bereich	 Anwaltsnotare	
bestellt	werden.

Erneute	Bestellungen	sind	möglich.	Die	Be
stellung	kann	aus	wichtigem	Grund	widerrufen	
werden.	Mit	Vollendung	des	70.	Lebensjahres	
scheiden	 die	 Prüfenden	 aus;	 unberührt	 hier
von	 bleibt	 die	 Mitwirkung	 in	 einem	 Wider
spruchsverfahren.

(7)	 Die	 Prüfenden	 sind	 bei	 Prüfungsent
scheidungen	sachlich	unabhängig	und	an	Wei
sungen	nicht	gebunden.	 Im	Übrigen	unterste
hen	 sie	 in	 ihrer	 Eigenschaft	 als	 Prüfende	 der	
Aufsicht	 des	 Prüfungsamtes.	 Für	 die	 Prüfen
den	gilt	Absatz	4	Satz	6	und	7	entsprechend.

§ 7h Gebühren

(1)	 Für	die	Prüfung	und	 für	das	erfolglose	Wi
derspruchsverfahren	 sind	 Gebühren	 an	 die	
Bundesnotarkammer	zu	zahlen.	Die	Zulassung	
zur	Prüfung	erfolgt	erst,	wenn	die	Prüfungsge
bühren	 bei	 der	 Bundesnotarkammer	 einge
gangen	 sind.	 Tritt	 der	 Prüfling	 vor	 Antritt	 der	
Prüfung	 zurück,	 wird	 die	 Gebühr	 für	 die	 Prü
fung	zu	drei	Vierteln	erstattet.	Tritt	der	Prüfling	
bis	zum	Ende	der	Bearbeitungszeit	für	die	letz
te	 Aufsichtsarbeit	 zurück,	 ist	 die	 Gebühr	 zur	
Hälfte	 zu	 erstatten.	 Eine	 Erstattung	 von	 Ge
bühren	im	Fall	des	§ 7f	ist	ausgeschlossen.

(2)	 Die	 Bundesnotarkammer	 bestimmt	 die	
Höhe	der	Gebühren	nach	Absatz	1,	die	Einzel
heiten	der	Gebührenerhebung,	die	Vergütung	
der	 Leitung	 und	 der	 Bediensteten	 des	 Prü
fungsamtes	sowie	die	Entschädigung	und	den	
Auslagenersatz	 der	 Mitglieder	 der	 Aufgaben
kommission,	 der	 Mitglieder	 des	 Verwaltungs
rats	und	der	Prüfenden	durch	Satzung,	die	der	
Genehmigung	 des	 Bundesministeriums	 der	
Justiz	und	für	Verbraucherschutz	bedarf.

§ 7i  Verordnungsermächtigung zur 
notariellen Fachprüfung

Das	Bundesministerium	der	Justiz	und	für	Ver
braucherschutz	 regelt	 durch	 Rechtsverord
nung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	nähe
re	Einzelheiten	der	Organisation	und	des	Ge
schäftsablaufs	 des	 Prüfungsamtes,	 der	
Auswahl	und	der	Berufung	der	Prüfenden,	des	

Prüfungsverfahrens	sowie	des	Verfahrens	zur	
Beschlussfassung	im	Verwaltungsrat.

§ 8 Nebentätigkeit

(1)	Der	Notar	darf	nicht	zugleich	Inhaber	eines	
besoldeten	 Amtes	 sein.	 Die	 Landesjustizver
waltung	kann	im	Einzelfall	nach	Anhörung	der	
Notarkammer	 jederzeit	 widerrufliche	 Ausnah
men	 zulassen;	 der	 Notar	 darf	 in	 diesem	 Fall	
sein	Amt	nicht	persönlich	ausüben.

(2)	 Der	 Notar	 darf	 keinen	 weiteren	 Beruf	
ausüben;	§ 3	Abs.	2	bleibt	unberührt.	Der	An
waltsnotar	darf	zugleich	den	Beruf	des	Patent	
anwalts,	 Steuerberaters,	 Wirtschaftsprüfers	
und	vereidigten	Buchprüfers	ausüben.

(3)	Der	Notar	bedarf	der	Genehmigung	der	
Aufsichtsbehörde	

1.	 zur	 Übernahme	 einer	 Nebenbeschäfti
gung	gegen	Vergütung,	insbesondere	zu	einer	
gewerblichen	Tätigkeit,

2.	zum	Eintritt	in	den	Vorstand,	Aufsichtsrat,	
Verwaltungsrat	 oder	 in	 ein	 sonstiges	 Organ	
einer	auf	Erwerb	gerichteten	Gesellschaft,	Ge
nossenschaft	 oder	 eines	 in	 einer	 anderen	
Rechtsform	 betriebenen	 wirtschaftlichen	 Un
ternehmens.

Die	Genehmigung	ist	zu	versagen,	wenn	die	
Tätigkeit	nach	Satz	1	mit	dem	öffentlichen	Amt	
des	 Notars	 nicht	 vereinbar	 ist	 oder	 das	 Ver
trauen	in	seine	Unabhängigkeit	oder	Unpartei
lichkeit	gefährden	kann.	Vor	der	Entscheidung	
über	 die	 Genehmigung	 ist	 die	 Notarkammer	
anzuhören.	 Die	 Genehmigung	 kann	 mit	 Ne
benbestimmungen	verbunden	werden.

(4)	 Nicht	 genehmigungspflichtig	 ist	 die	
Übernahme	des	Amtes	als	Testamentsvollstre
cker,	 Insolvenzverwalter,	 Schiedsrichter	 oder	
Vormund	 oder	 einer	 ähnlichen	 auf	 behördli
cher	 Anordnung	 beruhenden	 Stellung	 sowie	
eine	wissenschaftliche,	künstlerische	oder	Vor
tragstätigkeit.

§ 9 Verbindung zur gemeinsamen 
Berufsausübung;  
Verordnungsermächtigung

(1)	Hauptberufliche	Notare	dürfen	sich	nur	mit	
am	selben	Amtssitz	bestellten	Notaren	zur	ge
meinsamen	 Berufsausübung	 verbinden	 oder	
mit	 ihnen	 gemeinsame	 Geschäftsräume	
haben.	 Die	 Landesregierungen	 oder	 die	 von	
ihnen	 durch	 Rechtsverordnung	 bestimmten	
Stellen	 werden	 ermächtigt,	 um	 den	 Erforder
nissen	 einer	 geordneten	 Rechtspflege	 insbe
sondere	 im	Hinblick	 auf	 die	 örtlichen	Bedürf
nisse	und	Gewohnheiten	Rechnung	zu	tragen,	
durch	Rechtsverordnung	zu	bestimmen,	dass	
eine	Verbindung	zur	gemeinsamen	Berufsaus
übung	 oder	 eine	 Nutzung	 gemeinsamer	 Ge
schäftsräume	nach	Satz	1	

1.	nur	mit	Genehmigung	der	Aufsichtsbehör
de	 zulässig	 ist,	 der	 eine	Anhörung	der	Notar
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kammer	 vorauszugehen	hat	 und	die	mit	 Aus
nahme	eines	Widerrufsvorbehalts	mit	Neben
bestimmungen	verbunden	werden	kann,	und

2.	 bestimmten	 Anforderungen	 an	 die	 Be
gründung,	 Führung,	 Fortführung	 und	 Beendi
gung	unterliegt,	insbesondere	in	Bezug	auf	die	
Höchstzahl	der	beteiligten	Berufsangehörigen.

(2)	Anwaltsnotare	dürfen	sich	nur	miteinan
der,	mit	 anderen	Mitgliedern	 einer	 Rechtsan
waltskammer,	 Patentanwälten,	 Steuerbera
tern,	 Steuerbevollmächtigten,	 Wirtschaftsprü
fern	 und	 vereidigten	 Buchprüfern	 zur	
gemeinsamen	 Berufsausübung	 verbinden	
oder	mit	 ihnen	gemeinsame	Geschäftsräume	
haben.

(3)	 Die	 Verbindung	 zur	 gemeinsamen	 Be
rufsausübung	oder	die	gemeinsame	Nutzung	
der	 Geschäftsräume	 ist	 nur	 zulässig,	 soweit	
hierdurch	 die	 persönliche	 und	 eigenverant
wortliche	 Amtsführung,	 Unabhängigkeit	 und	
Unparteilichkeit	 des	 Notars	 nicht	 beeinträch
tigt	wird.

§ 10 Amtssitz

(1)	 Dem	 Notar	 wird	 ein	 bestimmter	 Ort	 als	
Amtssitz	zugewiesen.	In	Städten	von	mehr	als	
hunderttausend	Einwohnern	kann	dem	Notar	
ein	bestimmter	Stadtteil	oder	Amtsgerichtsbe
zirk	 als	 Amtssitz	 zugewiesen	 werden.	 Der	
Amtssitz	 darf	 unter	 Beachtung	 der	 Belange	
einer	geordneten	Rechtspflege	nach	Anhörung	
der	Notarkammer	mit	Zustimmung	des	Notars	
verlegt	werden.	Für	die	Zuweisung	eines	ande
ren	 Amtssitzes	 auf	 Grund	 disziplinargerichtli
chen	 Urteils	 bedarf	 es	 der	 Zustimmung	 des	
Notars	nicht.

(2)	Der	Notar	hat	an	dem	Amtssitz	seine	Ge
schäftsstelle	zu	halten.	Er	hat	seine	Wohnung	
so	zu	nehmen,	dass	er	 in	der	ordnungsgemä
ßen	Wahrnehmung	seiner	Amtsgeschäfte	nicht	
beeinträchtigt	wird;	die	Aufsichtsbehörde	kann	
ihn	anweisen,	seine	Wohnung	innerhalb	einer	
bestimmten	Entfernung	zum	Amtssitz	zu	neh
men,	wenn	dies	im	Interesse	der	Rechtspflege	
geboten	 ist.	 Beim	 Anwaltsnotar	 müssen	 die	
Geschäftsstelle	und	eine	Kanzlei	nach	§ 27	Ab
satz	 1	 oder	 2	 der	 Bundesrechtsanwaltsord
nung	örtlich	übereinstimmen.

(3)	Der	Notar	soll	seine	Geschäftsstelle	wäh
rend	der	üblichen	Geschäftsstunden	offen	hal
ten.

(4)	Dem	Notar	kann	zur	Pflicht	gemacht	wer
den,	mehrere	Geschäftsstellen	zu	unterhalten;	
ohne	Genehmigung	 der	 Aufsichtsbehörde	 ist	
er	hierzu	nicht	befugt.	Das	Gleiche	gilt	für	die	
Abhaltung	auswärtiger	Sprechtage.	Die	Geneh
migung	 kann	 mit	 Nebenbestimmungen	 ver
bunden	 werden.	 Vor	 der	 Erteilung	 oder	 der	
Aufhebung	 der	 Genehmigung	 ist	 die	 Notar
kammer	zu	hören.

§ 11 Amtsbezirk

(1)	Der	Amtsbezirk	des	Notars	ist	der	Oberlan
desgerichtsbezirk,	 in	 dem	 er	 seinen	 Amtssitz	
hat.

(2)	 Der	 Notar	 darf	 Urkundstätigkeiten	 au
ßerhalb	 seines	 Amtsbezirks	 nur	 vornehmen,	
wenn	Gefahr	im	Verzuge	ist	oder	die	Aufsichts
behörde	es	genehmigt	hat.

(3)	Ein	Verstoß	berührt	die	Gültigkeit	der	Ur
kundstätigkeit	nicht,	auch	wenn	der	Notar	die	
Urkundstätigkeit	 außerhalb	 des	 Landes	 vor
nimmt,	in	dem	er	zum	Notar	bestellt	ist.

§ 11a Zusammenarbeit mit einem im 
Ausland bestellten Notar

Der	Notar	ist	befugt,	einen	im	Ausland	bestell
ten	 Notar	 auf	 dessen	 Ersuchen	 bei	 seinen	
Amtsgeschäften	 zu	 unterstützen	 und	 sich	 zu	
diesem	Zweck	ins	Ausland	zu	begeben,	soweit	
nicht	 die	 Vorschriften	 des	 betreffenden	 Staa
tes	 entgegenstehen.	 Er	 hat	 hierbei	 die	 ihm	
nach	 deutschem	 Recht	 obliegenden	 Amts
pflichten	zu	beachten.	Ein	 im	Ausland	bestell
ter	Notar	darf	nur	auf	Ersuchen	eines	inländi
schen	 Notars	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Ge
setzes	 kollegiale	 Hilfe	 leisten;	 Satz	 1	 gilt	
entsprechend.	 Er	 hat	 hierbei	 die	 für	 einen	
deutschen	 Notar	 geltenden	 Amtspflichten	 zu	
beachten.

§ 12 Bestellungsurkunde

(1)	Die	Notare	werden	von	der	Landesjustizver
waltung	 nach	 Anhörung	 der	 Notarkammer	
durch	 Aushändigung	 einer	 Bestellungsurkun
de	 bestellt.	 Die	Urkunde	 soll	 den	 Amtsbezirk	
und	den	Amtssitz	des	Notars	bezeichnen	und	
die	Dauer	der	Bestellung	(§ 3	Abs.	1	und	2)	an
geben.

(2)	 Abweichend	 von	 § 44	 des	 Verwaltungs
verfahrensgesetzes	 ist	 eine	 Bestellung	 nur	
dann	nichtig,	wenn	keine	Bestellungsurkunde	
ausgehändigt	 wurde	 und	 sich	 auch	 aus	 dem	
Akteninhalt	 nicht	 ergibt,	 dass	 eine	Bestellung	
erfolgen	 sollte.	 Liegt	 keine	Nichtigkeit	 vor,	 ist	
jedoch	 die	 Anhörung	 der	 Notarkammer	 oder	
die	Aushändigung	der	Bestellungsurkunde	un
terblieben,	so	 ist	dies	unverzüglich	nachzuho
len.

§ 13 Vereidigung

(1)	 Nach	 Aushändigung	 der	 Bestellungsurkun
de	hat	der	Notar	folgenden	Eid	zu	leisten:	»Ich	
schwöre	 bei	 Gott,	 dem	 Allmächtigen	 und	 All
wissenden,	 die	 verfassungsmäßige	 Ordnung	
zu	wahren	und	die	Amtspflichten	eines	Notars	
gewissenhaft	und	unparteiisch	zu	erfüllen,	so	
wahr	mir	Gott	helfe!«

Wird	der	Eid	von	einer	Notarin	geleistet,	so	
treten	an	die	Stelle	der	Wörter	»eines	Notars«	
die	Wörter	»einer	Notarin«.

(2)	 Gestattet	 ein	 Gesetz	 den	 Mitgliedern	
einer	Religionsgesellschaft,	an	Stelle	der	Worte	
»Ich	schwöre«	andere	Beteuerungsformeln	zu	
gebrauchen,	 so	 kann	 der	 Notar,	 der	Mitglied	
einer	 solchen	 Religionsgesellschaft	 ist,	 diese	
Beteuerungsformel	 sprechen.	 Der	 Eid	 kann	
auch	ohne	religiöse	Beteuerung	geleistet	wer
den.

(3)	Der	Notar	leistet	den	Eid	vor	dem	Präsi
denten	des	Landgerichts,	 in	dessen	Bezirk	er	
seinen	Amtssitz	hat.	Vor	der	Eidesleistung	soll	
er	keine	Amtshandlung	vornehmen.

(4)	Ist	der	Notar	schon	einmal	als	Notar	ver
eidigt	worden,	so	genügt	es	in	der	Regel,	wenn	
er	auf	den	früheren	Eid	hingewiesen	wird.

Abschnitt 2 
Ausübung des Amtes

§ 14 Allgemeine Berufspflichten

(1)	Der	Notar	hat	sein	Amt	getreu	seinem	Eide	
zu	verwalten.	Er	hat	nicht	eine	Partei	zu	vertre
ten,	 sondern	 die	 Beteiligten	 unabhängig	 und	
unparteiisch	zu	betreuen.

(2)	 Er	 hat	 seine	 Amtstätigkeit	 zu	 versagen,	
wenn	sie	mit	seinen	Amtspflichten	nicht	verein
bar	 wäre,	 insbesondere	 wenn	 seine	 Mitwir
kung	bei	Handlungen	verlangt	wird,	mit	denen	
erkennbar	unerlaubte	oder	unredliche	Zwecke	
verfolgt	werden.

(3)	Der	Notar	hat	sich	durch	sein	Verhalten	
innerhalb	 und	 außerhalb	 seines	 Amtes	 der	
Achtung	und	des	Vertrauens,	die	dem	notariel
len	Amt	entgegengebracht	werden,	würdig	zu	
zeigen.	 Er	 hat	 jedes	 Verhalten	 zu	 vermeiden,	
das	den	Anschein	eines	Verstoßes	gegen	seine	
Amtspflichten	 erzeugt,	 insbesondere	 den	 An
schein	der	Abhängigkeit	oder	Parteilichkeit.

(4)	Dem	Notar	ist	es	abgesehen	von	den	ihm	
durch	Gesetz	zugewiesenen	Vermittlungstätig
keiten	verboten,	Darlehen	sowie	Grundstücks
geschäfte	 zu	vermitteln,	 sich	an	 jeder	Art	der	
Vermittlung	von	Urkundsgeschäften	zu	beteili
gen	 oder	 im	 Zusammenhang	mit	 einer	 Amts
handlung	 eine	Bürgschaft	 oder	 eine	 sonstige	
Gewährleistung	zu	übernehmen.	Er	hat	dafür	
zu	sorgen,	dass	sich	auch	die	bei	ihm	beschäf
tigten	Personen	nicht	mit	derartigen	Geschäf
ten	befassen.

(5)	Der	Notar	darf	keine	mit	seinem	Amt	un
vereinbare	Gesellschaftsbeteiligung	eingehen.	
Es	ist	ihm	insbesondere	verboten,	sich	an	einer	
Gesellschaft,	 die	 eine	 Tätigkeit	 im	 Sinne	 des	
§ 34c	Abs.	 1	 der	Gewerbeordnung	 ausübt,	 zu	
beteiligen,	wenn	er	alleine	oder	zusammen	mit	
den	Personen,	mit	denen	er	sich	nach	§ 9	ver
bunden	 oder	 mit	 denen	 er	 gemeinsame	 Ge
schäftsräume	hat,	mittelbar	 oder	 unmittelbar	
einen	beherrschenden	Einfluss	ausübt.

(6)	Der	Notar	hat	sich	in	dem	für	seine	Amts	
tätigkeit	erforderlichen	Umfang	fortzubilden.
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Teil	3 
Aufsicht;	Disziplinarverfahren;	 
gerichtliches	Verfahren	in	verwal
tungsrechtlichen Notarsachen 

Abschnitt 3  
Gerichtliches Verfahren in  
verwaltungsrechtlichen Notarsachen        

§ 111 Sachliche Zuständigkeit

(1)	Das	Oberlandesgericht	entscheidet	 im	ers
ten	Rechtszug	über	öffentlichrechtliche	Strei
tigkeiten	nach	diesem	Gesetz,	einer	auf	Grund	
dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnung	
oder	einer	Satzung	einer	der	nach	diesem	Ge
setz	errichteten	Notarkammern,	einschließlich	
der	 Bundesnotarkammer,	 soweit	 nicht	 die	
Streitigkeiten	 disziplinargerichtlicher	 Art	 oder	
einem	anderen	Gericht	ausdrücklich	zugewie
sen	sind	(verwaltungsrechtliche	Notarsachen).

(2)	Der	Bundesgerichtshof	entscheidet	über	
das	Rechtsmittel	

1.	der	Berufung	gegen	Urteile	des	Oberlan
desgerichts,

2.	der	Beschwerde	nach	§ 17a	Abs.	4	Satz	4	
des	Gerichtsverfassungsgesetzes.

(3)	 Der	 Bundesgerichtshof	 entscheidet	 in	
erster	und	letzter	Instanz	

1.	 über	 Klagen,	 die	 Entscheidungen	 betref
fen,	die	das	Bundesministerium	der	Justiz	und	
für	 Verbraucherschutz	 getroffen	 hat	 oder	 für	
die	dieses	zuständig	ist,

2.	über	die	Nichtigkeit	von	Wahlen	und	Be
schlüssen	der	Bundesnotarkammer.

(4)	Das	Oberlandesgericht	und	der	Bundes
gerichtshof	entscheiden	 in	der	 für	Disziplinar
sachen	gegen	Notare	vorgeschriebenen	Beset
zung.

§ 111a Örtliche Zuständigkeit;  
Verordnungsermächtigung

Örtlich	zuständig	ist	das	Oberlandesgericht,	in	
dessen	 Bezirk	 der	 Verwaltungsakt	 erlassen	
wurde	oder	 zu	erlassen	wäre;	 für	hoheitliche	
Maßnahmen,	die	berufsrechtliche	Rechte	und	
Pflichten	der	Beteiligten	beeinträchtigen	oder	
verwirklichen,	gilt	dies	sinngemäß.	 In	allen	an
deren	Angelegenheiten	 ist	das	Oberlandesge
richt	zuständig,	 in	dessen	Bezirk	der	Beklagte	
seine	 Geschäftsstelle	 oder	 ansonsten	 seinen	
Wohnsitz	 hat.	 Sind	 in	 einem	 Land	 mehrere	
Oberlandesgerichte	errichtet,	so	kann	die	Lan
desregierung	durch	Rechtsverordnung	die	ört
liche	 Zuständigkeit	 der	 Oberlandesgerichte	
abweichend	regeln	oder	die	Zuständigkeit	 für	
verwaltungsrechtliche	 Notarsachen	 dem	
obersten	 Landesgericht	 übertragen.	 Die	 Lan
desregierungen	 können	 die	 Ermächtigung	
durch	Rechtsverordnung	auf	die	Landesjustiz
verwaltungen	übertragen.

§ 111b Verfahrensvorschriften

(1)	 Soweit	 dieses	Gesetz	 keine	abweichenden	
Bestimmungen	 über	 das	 gerichtliche	 Verfah
ren	enthält,	gelten	die	Vorschriften	der	Verwal
tungsgerichtsordnung	 entsprechend.	 Das	
Oberlandesgericht	 steht	 einem	 Oberverwal
tungsgericht	gleich;	§ 111d	bleibt	unberührt.

(2)	 Die	 Vorschriften	 der	 Verwaltungsge
richtsordnung	über	die	Mitwirkung	ehrenamt
licher	Richter	sowie	die	§ § 35,	36	und	47	der	
Verwaltungsgerichtsordnung	 sind	 nicht	 anzu
wenden.	In	Streitigkeiten	zwischen	dem	Notar	
und	der	für	ihn	zuständigen	Aufsichtsbehörde	
hat	das	Gericht	die	Notarkammer,	 deren	Mit
glied	 der	Notar	 ist,	 von	 dem	 Termin	 der	 Ver
handlung	 zu	 benachrichtigen.	 Vertretern	 der	
Notarkammer,	 die	 einer	 Verschwiegenheits
pflicht	nach	§ 69a	Absatz	1	unterliegen,	soll	zu	
einer	 nicht	 öffentlichen	 Verhandlung	 der	 Zu
tritt	gestattet	werden.	Die	Fristen	des	§ 116	Abs.	
2	und	des	§ 117	Abs.	4	der	Verwaltungsgerichts
ordnung	betragen	jeweils	fünf	Wochen.

(3)	 Notare	 und	 Notarassessoren	 können	
sich	selbst	vertreten.

(4)	Die	aufschiebende	Wirkung	der	Anfech
tungsklage	 endet	 abweichend	 von	 § 80b	 der	
Verwaltungsgerichtsordnung	 mit	 der	 Unan
fechtbarkeit	des	Verwaltungsaktes.

§ 111c Beklagter

(1)	Die	Klage	 ist	gegen	die	Notarkammer	oder	
Behörde	zu	richten,	

1.	die	den	Verwaltungsakt	erlassen	hat	oder	
zu	erlassen	hätte;	für	hoheitliche	Maßnahmen,	
die	berufsrechtliche	Rechte	und	Pflichten	der	
Beteiligten	beeinträchtigen	oder	verwirklichen,	
gilt	dies	sinngemäß;

2.	 deren	 Entschließung	 Gegenstand	 des	
Verfahrens	ist.

Klagen	gegen	Prüfungsentscheidungen	und	
sonstige	Maßnahmen	des	Prüfungsamtes	sind	
gegen	die	Leitung	des	Prüfungsamtes	zu	rich
ten.

(2)	 In	 Verfahren	 zwischen	 einem	 Mitglied	
des	 Präsidiums	 oder	 Vorstandes	 und	 der	
Notarkammer	 wird	 die	 Notarkammer	 durch	
eines	ihrer	Mitglieder	vertreten,	das	der	Präsi
dent	des	zuständigen	Gerichts	besonders	be
stellt.

§ 111d Berufung

Gegen	Endurteile	einschließlich	der	Teilurteile,	
Grundurteile	und	Zwischenurteile	über	die	Zu
lässigkeit	steht	den	Beteiligten	die	Berufung	zu,	
wenn	 sie	 vom	 Oberlandesgericht	 oder	 vom	
Bundesgerichtshof	 zugelassen	 wird.	 Für	 das	
Berufungsverfahren	gilt	der	Zwölfte	Abschnitt	
der	Verwaltungsgerichtsordnung	mit	der	Maß
gabe,	dass	das	Oberlandesgericht	an	die	Stelle	
des	 Verwaltungsgerichts	 und	 der	 Bundesge
richtshof	an	die	Stelle	des	Oberverwaltungsge
richts	tritt.
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2.	 Verordnung	über	die	
notarielle Fachprüfung  
(Notarfachprüfungs 
verordnung	–	NotFV)	

Notarfachprüfungsverordnung	vom	7 	Mai	2010	
(BGBl 	 I	 S 	576),	die	 zuletzt	durch	Artikel	3	der	
Verordnung	 vom	 17 	 Dezember	 2021	 (BGBl 	 I		
S 	5219)	geändert	worden	ist

Teil	1																																																								
Prüfungsamt für die notarielle 
Fachprüfung bei der Bundes 
notarkammer 

§ 1 Leitung des Prüfungsamtes

(1)	 Die	 Leitung	 des	 Prüfungsamtes	 sorgt	 für	
den	 ordnungsgemäßen	Geschäftsbetrieb	 des	
Prüfungsamtes.

(2)	Die	 Leitung	 des	 Prüfungsamtes	 schlägt	
im	Einvernehmen	mit	dem	Verwaltungsrat	den	
Haushalt	 des	 Prüfungsamtes	 der	 Generalver
sammlung	 der	 Bundesnotarkammer	 zur	 Be
schlussfassung	vor.

(3)	Dauerhaft	Beschäftigte	des	Prüfungsam
tes	sind	von	der	Leitung	des	Prüfungsamtes	im	
Einvernehmen	mit	dem	Verwaltungsrat	heran
zuziehen.

(4)	Die	Leitung	des	Prüfungsamtes	erstattet	
dem	 Verwaltungsrat	 jedes	 Jahr	 schriftlich	 Be
richt	über	die	Tätigkeit	des	Prüfungsamtes.	Sie	
ist	verpflichtet,	dem	Verwaltungsrat	auf	Anfor
derung	jederzeit	Auskunft	über	Angelegenhei
ten	des	Prüfungsamtes	zu	erteilen	und	Akten
einsicht	zu	gewähren.

§ 2 Verwaltungsrat

(1)	 Der	 Verwaltungsrat	 kann	 der	 Leitung	 des	
Prüfungsamtes	und	den	Mitgliedern	der	Aufga
benkommission	 im	Einzelfall	Weisungen	ertei
len.

(2)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	wer
den	für	einen	Zeitraum	von	drei	Jahren	benannt 	
Eine	erneute	Benennung	ist	möglich 	Nach	dem	
Ende	 des	 Zeitraums,	 für	 den	 ein	 Mitglied	 be
nannt	 ist,	 bleibt	 es	 bis	 zur	 Benennung	 einer	
Nachfolgerin	 oder	 eines	 Nachfolgers	 im	 Amt 	
Scheidet	ein	Mitglied	vor	Ablauf	des	Zeitraums	
aus,	für	den	es	benannt	wurde,	so	hat	die	Stelle,	
die	das	ausscheidende	Mitglied	benannt	hat,	für	
die	 restliche	 Dauer	 der	 Amtszeit	 unverzüglich	
eine	Nachfolgerin	oder	einen	Nachfolger	zu	be
nennen

(3)	 Sobald	 die	Mitglieder	 benannt	 sind,	 tritt	
der	 Verwaltungsrat	 zu	 seiner	 konstituierenden	
Sitzung	zusammen	und	überträgt	einem	seiner	
Mitglieder	den	Vorsitz 	Der	Vorsitz	hat	die	Aufga
be,	 den	 Verwaltungsrat	 einzuberufen	 und	 die	
Sitzungen	zu	leiten

(4)	Der	Verwaltungsrat	fasst	seine	Beschlüsse	
mit	der	Mehrheit	der	Stimmen	seiner	Mitglieder 	

In	Sitzungen	können	abwesende	Mitglieder	da
durch	 an	 der	 Beschlussfassung	 teilnehmen,	
dass	sie	ihre	schriftliche	Stimme	durch	ein	ande
res	 Mitglied	 überreichen	 lassen 	 Schriftliche,	
fernmündliche	 oder	 andere	 vergleichbare	 For
men	 der	 Beschlussfassung	 sind	 nur	 zulässig,	
wenn	 kein	 Mitglied	 diesem	 Verfahren	 wider
spricht

§ 3 Aufgabenkommission

(1)	Die	Aufgabenkommission	besteht	aus	min
destens	acht	und	höchstens	zehn	Mitgliedern.	
Mindestens	 sechs	 der	Mitglieder	 sollen	Nota
rin	oder	Notar	sein.

(2)	Die	Bestellung	eines	Mitgliedes	kann	von	
der	 Leitung	 des	 Prüfungsamtes	 im	 Einverneh
men	 mit	 dem	 Verwaltungsrat	 aus	 wichtigem	
Grund	widerrufen	werden

(3)	 Die	 Aufgabenkommission	 überträgt	 je
weils	einem	ihrer	Mitglieder	den	Vorsitz	und	den	
stellvertretenden	 Vorsitz 	 Der	 Vorsitz	 hat	 die	
Aufgabe,	 die	 Aufgabenkommission	 einzuberu
fen,	 die	 Sitzungen	 zu	 leiten	 und	 die	 Aufgaben
kommission	 gegenüber	 der	 Leitung	 des	 Prü
fungsamtes	und	dem	Verwaltungsrat	zu	vertre
ten

(4)	 Die	 Aufgabenkommission	 fasst	 ihre	 Be
schlüsse	 mit	 der	 Mehrheit	 der	 Stimmen	 ihrer	
Mitglieder 	§ 2	Absatz	4	Satz	2	und	3	gilt	entspre
chend 	Außerhalb	von	Sitzungen	ist	der	Vorsitz	
befugt,	unaufschiebbare	Entscheidungen	allein	
zu	treffen 	Die	Aufgabenkommission	muss	über	
diese	 Entscheidungen	 spätestens	 in	 ihrer	
nächsten	Sitzung	informiert	werden

(5)	 Die	 Mitglieder	 der	 Aufgabenkommission	
haben	über	die	ihnen	bei	ihrer	Tätigkeit	bekannt	
gewordenen	 Tatsachen	 Verschwiegenheit	 zu	
bewahren 	Die	Mitglieder	sind	bei	ihrer	erstmali
gen	Berufung	von	der	Leitung	des	Prüfungsam
tes	zur	gewissenhaften	Erfüllung	ihrer	Obliegen
heiten	zu	verpflichten

(6)	 Die	 Mitglieder	 der	 Aufgabenkommission	
sind	verpflichtet,	dem	Verwaltungsrat	auf	Anfor
derung	Auskunft	 zu	 erteilen	und	Akteneinsicht	
zu	gewähren

§ 4 Prüfende

(1)	Das	Prüfungsamt	bestellt	die	erforderliche	
Anzahl	 von	 Prüfenden,	 um	 eine	 ordnungsge
mäße	Durchführung	der	Prüfungen	zu	gewähr
leisten.

(2)	Die	Prüfenden	haben	über	die	 ihnen	bei	
ihrer	 Tätigkeit	 bekannt	 gewordenen	Tatsachen	
Verschwiegenheit	 zu	 bewahren 	 Sie	 sind	 bei	
ihrer	erstmaligen	Berufung	von	der	Leitung	des	
Prüfungsamtes	 zur	 gewissenhaften	 Erfüllung	
ihrer	Obliegenheiten	zu	verpflichten
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§ 5 Prüfungsgebiete

(1)	 Der	 Prüfungsstoff	 umfasst,	 soweit	 diese	
Rechtsgebiete	 für	 die	 notarielle	 Amtstätigkeit	
von	Bedeutung	sind,	

1.	das	bürgerliche	Recht	mit	Nebengesetzen,	
insbesondere	mit	Wohnungseigentumsgesetz	
und	Erbbaurechtsgesetz,

2.	 das	 Recht	 der	 Personengesellschaften	
und	Körperschaften	einschließlich	der	Grund
züge	des	Umwandlungs	und	Stiftungsrechts,

3.	das	Recht	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit,	
insbesondere	 das	 Beurkundungsrecht,	 das	
Grundbuchrecht	 und	 das	 Verfahrensrecht	 in	
Betreuungs	 und	 Unterbringungssachen,	 in	
Nachlass	und	Teilungssachen	sowie	 in	Regis
tersachen,

4.	das	notarielle	Berufsrecht,
5.	das	notarielle	Kostenrecht,
6.	das	Handelsrecht	sowie
	7.	 die	 allgemeinen	 Voraussetzungen	 der	

Zwangsvollstreckung	 und	 der	 Zwangsvollstre
ckung	in	Grundstücke.

(2)	Andere	Rechtsgebiete	dürfen	im	Zusam
menhang	mit	 dem	 Prüfungsstoff	 zum	Gegen
stand	der	Prüfung	gemacht	werden,	wenn	sie	
in	der	notariellen	Praxis	typischerweise	in	die
sem	Zusammenhang	auftreten	oder	soweit	le
diglich	 Verständnis	 und	 Arbeitsmethode	 fest
gestellt	werden	sollen	und	Einzelwissen	nicht	
vorausgesetzt	wird.

§ 6 Prüfungstermine

(1)	Es	sollen	mindestens	zwei	Prüfungstermine	
im	Kalenderjahr	angeboten	werden.

(2)	 Die	 Prüfungstermine	 sind	 von	 der	 Lei
tung	des	Prüfungsamtes	festzulegen.	Sie	sind	
spätestens	vier	Monate	vor	Beginn	der	schrift
lichen	 Prüfung	 in	 der	 Deutschen	 NotarZeit
schrift	 bekannt	 zu	 geben.	 Daneben	 soll	 eine	
Bekanntgabe	 auf	 der	 Internetseite	 des	 Prü
fungsamtes	 erfolgen.	 Wenn	 die	 schriftliche	
Prüfung	elektronisch	durchgeführt	werden	soll,	
ist	darauf	bei	der	Bekanntgabe	der	Prüfungs
termine	hinzuweisen.

§ 7 Prüfungsorte

(1)	 Prüfungen	 sollen	 an	 verschiedenen	Orten	
im	Gebiet	 des	 Anwaltsnotariats	 durchgeführt	
werden.	Das	Prüfungsamt	wählt	die	Prüfungs
orte	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	aus.	Bei	
der	 Auswahl	 soll	 das	 Prüfungsamt	 die	 Notar
kammern	aus	dem	Bereich	des	Anwaltsnotari
ats	einbeziehen.	Satz	1	gilt	nicht	für	schriftliche	
Prüfungen,	die	elektronisch	durchgeführt	wer
den.

(2)	Ein	Anspruch,	die	Prüfung	an	einem	be
stimmten	Ort	abzulegen,	besteht	nicht.
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§ 8 Zulassung zur Prüfung

(1)	Die	Zulassung	zur	notariellen	Fachprüfung	
ist	 in	schriftlicher	Form	beim	Prüfungsamt	zu	
beantragen.	Dem	Antrag	sind	beizufügen	

1.	eine	Ablichtung	des	Zeugnisses	über	die	
bestandene	 zweite	 juristische	 Staatsprüfung	
der	Antragstellerin	oder	des	Antragstellers,

2.	 eine	 Bescheinigung	 der	 zuständigen	
Rechtsanwaltskammer	über	die	Zulassung	der	
Antragstellerin	 oder	 des	 Antragstellers	 zur	
Rechtsanwaltschaft	 und	 über	 den	 Tag,	 seit	
dem	 die	 Zulassung	 ohne	 Unterbrechung	 be
steht;	die	Bescheinigung	muss	weniger	als	drei	
Monate	vor	Stellung	des	Antrags	auf	Zulassung	
zur	 notariellen	 Fachprüfung	 ausgestellt	 wor
den	sein.

(2)	 Die	 Antragsfrist	 für	 die	 Zulassung	 zur	
Prüfung	endet	zehn	Wochen	vor	dem	Beginn	
des	 schriftlichen	 Teils	 eines	 Prüfungstermins.	
Die	Frist	wird	gleichzeitig	mit	dem	Prüfungster
min	 spätestens	 vier	 Monate	 vor	 Beginn	 der	
schriftlichen	 Prüfung	 in	 der	 Deutschen	 No
tarZeitschrift	bekannt	gegeben.	Daneben	soll	
eine	 Bekanntgabe	 auf	 der	 Internetseite	 des	
Prüfungsamtes	 erfolgen.	 Maßgeblich	 für	 die	
Einhaltung	der	Antragsfrist	 ist	das	Datum	des	
Eingangs	des	Antrags	beim	Prüfungsamt.

(3)	Über	den	Antrag	auf	Zulassung	zur	nota
riellen	 Fachprüfung	 entscheidet	 die	 Leitung	
des	Prüfungsamtes.	Der	Antrag	ist	abzulehnen,	
wenn	

1.	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	nicht	
erfüllt	sind,

2.	 im	Falle	eines	Antrags	auf	Zulassung	zur	
Wiederholungsprüfung	 die	 Voraussetzungen	
des	 § 7a	 Absatz	 7	 der	 Bundesnotarordnung	
nicht	 nach	Maßgabe	 des	 § 19	 Absatz	 1	 hinrei
chend	nachgewiesen	sind.

Der	 Antrag	 kann	 abgelehnt	 werden,	 wenn	
die	Antragsfrist	nach	Absatz	2	 verstrichen	 ist.	
Die	Entscheidung	über	die	Zulassung	umfasst	
nur	 die	 Zulassung	 zum	 schriftlichen	 Teil	 der	
Prüfung.	 Sie	 ist	 der	Antragstellerin	oder	dem	
Antragsteller	 schriftlich	 mitzuteilen.	 Der	 Be
scheid	über	eine	Ablehnung	der	Zulassung	ist	
mit	einer	Rechtsbehelfsbelehrung	zu	versehen	
und	der	Antragstellerin	oder	dem	Antragsteller	
zuzustellen.

§  9 Rücktritt und Versäumnis

(1)	 Über	 das	 Vorliegen	 von	 Rücktritt	 und	 Ver
säumnis	und	deren	Rechtsfolgen	gemäß	§ 7e	
der	Bundesnotarordnung	entscheidet	die	Lei
tung	des	Prüfungsamtes	durch	Bescheid,	der	
mit	einer	Rechtsbehelfsbelehrung	zu	versehen	
und	der	Antragstellerin	oder	dem	Antragsteller	
zuzustellen	ist.	Die	Nachweise	gemäß	§ 7e	Ab
satz	 2	 der	 Bundesnotarordnung	 sind	 unver
züglich	beim	Prüfungsamt	einzureichen.	Im	Fall	
einer	Krankheit	ist	der	Nachweis	grundsätzlich	
durch	ein	Zeugnis	eines	Gesundheitsamtes	zu	
erbringen,	das	in	der	Regel	nicht	später	als	am	

Prüfungstag	ausgestellt	sein	darf.	In	offensicht
lichen	Fällen	kann	auf	die	Vorlage	eines	Zeug
nisses	verzichtet	werden.

(2)	Prüfungsleistungen,	die	gemäß	§ 7e	Ab
satz	2	der	Bundesnotarordnung	erneut	ange
fertigt	oder	nachgeholt	werden	dürfen,	sind	in	
dem	Prüfungstermin	zu	erbringen,	der	auf	die	
ganz	oder	teilweise	versäumte	Prüfung	folgt.

§ 10 Vorbereitung der  
schriftlichen Prüfung

(1)	Die	Prüflinge	sind	spätestens	vier	Wochen	
vor	Beginn	der	schriftlichen	Prüfung	schriftlich	
zu	 laden.	 Maßgeblich	 für	 die	 Einhaltung	 der	
Frist	 ist	das	Datum	des	Poststempels.	Die	La
dung	erfolgt	an	die	vom	Prüfling	in	seinem	An
trag	 auf	 Zulassung	 angegebene	 Adresse,	 so
fern	der	Prüfling	nicht	vor	Versendung	der	La
dung	eine	andere	Adresse	mitteilt.	Die	Ladung	
muss	 Zeit	 und	Ort	 der	 einzelnen	 Prüfungsar
beiten	 enthalten	 und	 die	 zugelassenen	 Hilfs
mittel	 benennen.	 Ferner	 wird	 jedem	 Prüfling	
mit	der	Ladung	eine	individuelle	Kennziffer	zu
geteilt	und	bekannt	gegeben.

(2)	Für	jeden	Prüfungsort	überträgt	die	Lei
tung	 des	 Prüfungsamtes	 für	 jeden	 Prüfungs
termin	einer	Person	mit	Befähigung	zum	Rich
teramt	die	örtliche	Prüfungsleitung.	Diese	hat	
im	Auftrag	der	Leitung	des	Prüfungsamtes	für	
die	 ordnungsgemäße	 Durchführung	 der	
schriftlichen	 Prüfung	 an	 dem	 jeweiligen	 Prü
fungsort	 Sorge	 zu	 tragen	 und	 die	 erforderli
chen	Aufsichtspersonen	auszuwählen	und	be
reitzustellen.

(3)	 Das	 Prüfungsamt	 bestimmt	 vor	 Beginn	
der	 Prüfung,	welche	 Prüfenden	 die	 Aufsichts
arbeiten	 bewerten.	 Gleichzeitig	 sind	 für	 den	
Fall	 der	 Verhinderung	 der	 eingeteilten	 Perso
nen	Ersatzprüfende	zu	bestimmen.

§ 11 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten

(1)	 Die	 Aufsichtsarbeiten	 sind	 innerhalb	 einer	
Kalenderwoche	an	den	Wochentagen	Montag,	
Dienstag,	 Donnerstag	 und	 Freitag	 anzuferti
gen.	 An	 allen	 Prüfungsorten	 werden	 je	 Prü
fungstermin	 dieselben	 Prüfungsaufgaben	 zur	
selben	Zeit	bearbeitet.

(2)	 Vor	 Beginn	 der	 Anfertigung	 der	 Auf
sichtsarbeiten	 haben	 sich	 die	 Prüflinge	 an	
jedem	 Tag	 der	 Prüfung	 gegenüber	 der	 Auf
sichtsperson	 durch	 gültigen	 Bundespersonal
ausweis	 oder	 Reisepass	 auszuweisen.	 Ferner	
haben	 sich	 die	 Prüflinge	 in	 eine	 von	 der	 Auf
sichtsperson	bereitgestellte	Anwesenheitsliste	
einzutragen.

(3)	 Die	 Aufsichtsarbeiten	 sind	 von	 den	
Prüflingen	mit	der	ihnen	zugeteilten	Kennziffer	
zu	versehen.	Außer	der	Kennziffer	dürfen	die	
Aufsichtsarbeiten	 keine	 sonstigen	 Hinweise	
auf	die	Person	des	Prüflings	enthalten.

(4)	 Bei	 der	 Anfertigung	 der	 Aufsichtsarbei
ten	dürfen	nur	die	von	der	Aufgabenkommissi

on	 zugelassenen	 Hilfsmittel	 verwendet	 wer
den.	Die	zugelassenen	Hilfsmittel	werden	nicht	
vom	Prüfungsamt	zur	Verfügung	gestellt.

(5)	 Bei	 Störungen	 des	 ordnungsgemäßen	
Ablaufs	 eines	 Termins	 zur	 Anfertigung	 einer	
Aufsichtsarbeit	 kann	 die	 örtliche	 Prüfungslei
tung	 nach	 Rücksprache	 mit	 der	 Leitung	 des	
Prüfungsamtes	die	Bearbeitungszeit	angemes
sen	verlängern.	§ 18	bleibt	unberührt.

(6)	Über	jeden	Termin	zur	Anfertigung	einer	
Aufsichtsarbeit	 wird	 von	 der	 Aufsichtsperson	
eine	 Niederschrift	 angefertigt,	 in	 die	 die	 teil
nehmenden	 Prüflinge,	 der	 Zeitpunkt	 des	 Be
ginns	 und	 der	 Abgabe	 der	 Aufsichtsarbeiten,	
etwaige	 Ordnungsverstöße	 sowie	 alle	 sonsti
gen	 wesentlichen	 Vorkommnisse	 aufzuneh
men	 sind.	 Die	 Niederschrift	 ist	 von	 der	 örtli
chen	Prüfungsleitung	zu	unterschreiben.

§ 12 Bewertung der Aufsichtsarbeiten

Das	 Prüfungsamt	 leitet	 die	 Aufsichtsarbeiten	
unverzüglich	den	für	die	Bewertung	bestimm
ten	 Prüfenden	 zu.	 Es	 ermittelt	 die	 Bewertun
gen	 der	 einzelnen	 Aufsichtsarbeiten	 nach	
Maßgabe	des	§ 7b	Absatz	2	Satz	4	der	Bundes
notarordnung	und	führt	die	Einigung	sowie	bei	
Bedarf	den	Stichentscheid	gemäß	§ 7b	Absatz	
2	Satz	5	der	Bundesnotarordnung	herbei.

§ 13 Ladung zur mündlichen Prüfung

Die	Prüflinge	sind	spätestens	vier	Wochen	vor	
dem	 Termin	 der	 mündlichen	 Prüfung	 schrift
lich	zu	laden.	§ 10	Absatz	1	Satz	2	und	3	gilt	ent
sprechend.	Die	Ladung	muss	Zeit	und	Ort	der	
mündlichen	 Prüfung	 enthalten	 und	 die	 zuge
lassenen	Hilfsmittel	benennen.

§ 14 Mündliche Prüfung

(1)	 Die	 Vorsitzende	 oder	 der	 Vorsitzende	 des	
Prüfungsausschusses	leitet	die	mündliche	Prü
fung	und	sorgt	für	die	Einhaltung	der	Prüfungs
bestimmungen	und	für	die	Aufrechterhaltung	
der	Ordnung.

(2)	 Zu	 Beginn	 der	 mündlichen	 Prüfung	
haben	sich	die	Prüflinge	gegenüber	der	Vorsit
zenden	oder	dem	Vorsitzenden	des	Prüfungs
ausschusses	 durch	 gültigen	 Personalausweis	
oder	Reisepass	auszuweisen.

(3)	Die	mündliche	Prüfung	beginnt	mit	dem	
Vortrag	des	Prüflings	zu	einer	notariellen	Auf
gabenstellung.	Für	den	Vortrag	erhalten	alle	an	
einem	Tag	geprüften	Prüflinge	dieselbe	Aufga
benstellung.	Das	Prüfungsamt	wählt	die	Aufga
benstellung	 aus	 den	 von	 der	 Aufgabenkom
mission	 erarbeiteten	 Vorschlägen	 aus	 und	
übergibt	 sie	 dem	 Prüfling	 am	 Prüfungstag.	
Nach	 Erhalt	 der	 Aufgabenstellung	 hat	 der	
Prüfling	 Gelegenheit,	 den	 Vortrag	 unter	 Auf
sicht	vorzubereiten.	Die	Vorbereitungszeit	be
trägt	eine	Stunde.	Die	Dauer	des	Vortrags	be
trägt	 höchstens	 zwölf	 Minuten.	 Dem	 Vortrag	
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